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D ie deutsch-dänische Frage.

Von

Karl Bnllmann,
ehem. Kabinetssecretair S r .  Hoheit des regierenden Herzogs 

von Sachsen-Kobnrg-Gotha.

Je suis to u t a fa it d'aecord avec M r. H a l l ,  que la 

C oitfddérallon  G crm anique anssi pcu qne to u t au tre  

G ouvernem ent n 'a , en p rin c ip e , le d ro it de s ingércr 

dans les affaires In td rieu res  de ' l lndépendante  M onarchie  

D an o ise»  e t par consequent non plus dans celles du 

U uché  de Schlesw ig .

Depesche des H rn . von S c h l e i n i t z  an H rn . von 

B a l a n ,  d. d. B erlin , den 29. M a i 1860.

Kopenhagen.
V i l h e l m  P r i o r .
Druck ven X hi I l e m p  *  Go. in Flknöl'urg.
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V it  Deutschland nimmt man allgemein an, daß es ein Schleswig- 

Holstein gebe, daß der Schleswig-Holsteinismus die lauterste, politische 
Wahrheit sei, daß es sich in der sogenannten, schleswigbolsteinischen 
Frage um die heiligsten Interessen des deutschen Volks handele und ist 
man auf Grund dieser Anschauung in Deutschland stets bereit, für diese 
politische Angelegenheit die größten Opfer zu bringen. Man hat im 
Laufe der Zeit Gut und B lut für die schleswigholsteinische Theorie in 
die Schanze geschlagen, in dem guten Glauben, daß man es mit einer 
ehrlichen, nicht aber mit einer trügerischen Sache zu thun habe, und 
rechnet man Alles zusammen, was auf das Bereitwilligste den sogenannten 
Schleswigholsteinern geopfert wurde, so muß man um so mehr bedauern, 
daß dies Alles nur für eine hohle, politische Erfindung dahingegeben 
worden ist. Daß diese Behauptung nicht zu viel sagt, wird man in dem 
Verlaufe der folgenden Auseinandersetzung aus das Deutlichste ersehen.

Es war nach den sogenannten Freiheitskriegen, die man wohl rich
tiger Unabhängigkeitskriege nennen dürfte, als einzelne Männer, namentlich 
Dahlmann, zuerst von einem Schleswig-Holstein zu sprechen begannen 
und die dänische Provinz Schleswig unter einem deutschen Gesichtspunkte 
auffaßten, damit sie die Möglichkeit erlangten, ihre mittelalterlichen An
sichten vom Ständewesen u. dergl. m. zu etabliren. Es ist bekannt, wie 
in icttcr Zeit des gesammte, deutsche Volk auf Grund der ihm von seinen 
Fürsten gemachten Versprechungen auf die Einführung von landständischen 
Verfassungen rechnete und wie namentlich ein großer Theil der damaligen 
Universitätsprofessoren sich zum Sprecher des deutschen Volkes aufwarf. 
Diese Bestrebungen fanden auch auf der Kieler Universität ihren Aus
druck und mögen die hier in Betracht kommenden, Kieler Professoren 
vielleicht von den besten Absichten geleitet worden sein, als sie sich 
der Fiktion eines schleswigholsteinischen Staates schuldig machten. Sie 
mochten möglicher Weise die einzelnen, vorhandenen, aber lediglich im 
Gebiete der Verwaltung liegenden, gemeinschaftlichen Einrichtungen der 
beiden Herzogthümer Holstein und Schleswig für die geeignetste Brücke 
halten, um zur Verwirklichung ihrer mittelalterlichen Ideale einer land- 
ständischen Verfassung schreiten zu können, und griffen sie vielleicht nur 
zu diesem Behufe nach dem ganzen, historischen und politischen Apparate 
der Vorgeschichte beider Herzogthümer. I n  der That würden ja auch
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Waffen, die man aus dem historischen Arsenale hervorgesucht hätte, nicht 
unwirksam gewesen sein, um den polit ischen Plänen eine geschicht
liche Grundlage zu geben.

Das mittelalterliche Ständewesen, für welches diese Herren in die 
Schranken traten, paßte nun durchaus in die persönlichen, ehrgeizigen 
und auf äußere Macht gerichteten Absichten der Ritterschaft beider Herzog- 
thümer und ging deßhalb der ritterschaftlige Adel mit den Kieler Doktri- 
nairen Hand in Hand, ernannte den Professor Dahlmann zu seinem 
Secretair und entwickelte nun in Gemeinschaft mit den Kieler Burschen
schaftern eine consequente, oppositionelle Thätigkeit gegen die Kopenhagener 
Regierung. Man bestürmte förmlich den Kömg mit Gesuchen und ließ sich 
darin trotz aller abschlägigen Bescheide nicht irre machen. Die kleinsten, 
unwesentlichsten Concessioner welche ihnen gemacht wurden, versuchten sie 
im Sinne ihrer Doktrin als etwas Großes auszubeuten, kurz, es war 
ein Getriebe der widerlichsten Art, welches diese Herren entfalteten.

Auf das Volk selbst machten jedoch diese Bestrebungen der Ritter
schaft und der Kieler Doktrinäre in jener Zeit noch nicht den geringsten 
Eindruck und gab es ja in der That auch keinen einzigen Punkt, in 
welchem die Volksinteressen mit der ritterschaftlichen Herrschsucht hätten 
Zusammentreffen können. Im  Gegentheil kann ja ritterschaftlicher Feuda
lismus nur auf Kosten des Volks gedeihen. Doch auch hier, wie in so 
vielen anderen Ländern, bewirkte die Julirevolution einen Umschwung 
und getragen von der durch sie hervorgerufenen Stimmung machte ein 
kleines, an sich vollständig unbedeutendes Buch: „Ueber das Verfassungs
werk in Schleswig-Holstein von Uwe Jens Lornsen" ein sehr großes Auf
sehen und verpflanzte die ritterschaftliche Doktrin ins Volk. Aber trotz 
dieser augenblicklichen Erfolge der Lornsen'schen Bemühungen würde der 
Schleswigholsteinismus schwerlich auf die Dauer einen Einfluß haben 
geltend machen können, wenn nicht ein neuer Bundesgenosse auf den 
Kampfplatz getreten wäre. Dieser neue Freund der Kieler Theorie war 
der Herzog von Augustenburg. Seine Erbprätensionen in Bezug auf den 
dänischen Königsthron und seine ihm schon frühzeitig eingeimpfte Herrsch
sucht trieben ihn ins Heerlager der Revolution und ergriff er mit ebenso 
reinen Händen das Banner des Volkes, als dies seine feudalen und pseudo
liberalen Kampfgenossen thaten, d. H. seine Absichten hatten mit dem 
Wohl des Volks gar nichts zu schaffen, _ sie entsprangen vielmehr aus 
volksfeindlichen, freiheitsmörderischen Gesinnungen. Seiner Rührigkeit, 
seinem Gelde, seiner gesellschaftlichen Stellung und seinen politischen Ver
bindungen muß es aber jedenfalls zugeschrieben werden, daß der Schleswig
holsteinismus sich in seinem weitern Verlaufe zu der Höhe des Einflusses 
in Deutschland hat emporschwingen können, welche er noch 'heute ein
nimmt. Ihm  und seinen politischen Handlangern ist es gelungen, das 
deutsche Volk hinter's Licht zu führen und, wie sich der Justizrath Jasper 
ausdrückt, „den deutschen Michel auf die Beine zu bringen".

Vor 1848 waren die Stätten des Schleswigholsteinismus in Deutsch
land die Liedertafeln, die Resourcen und die Kegelbahnen, nach 1848 
aber, wo die sogenannten, schleswigholsteinischen Flüchtlinge es verstanden 
hatten, sich auf alle mögliche Weise in politische Stellungen und Con- 
nexionen zu bringen, bettete diese Theorie ihr sorgenschweres Haupt auf 
den weichen Polstern fürstlicher Schlösser. Daß die sogenannten Schleswig-
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Holsteiner beim deutschen Volke einen Erfolg errangen, begreift sich ohne 
Weiteres aus der einfachen Thatsache, daß das deutsche Volk, welches noch 
heute kein klar ausgesprochenes, politisches Leben hat, im Grunde noch 
immer auf dem lächerlichen, politischen Standpunkte des Arndt'schen Liedes 
vom deutschen Vaterlande steht; daß aber die deutschen Diplomaten An
wandlungen verspüren, sich der schleswigholsteinischen Fiktion zuzuneigen, 
das dürfte sich schon schwerer begreifen — doch nein, das begreift sich 
auch, wenn man die deutschen Diplomaten in nächster Nähe gesehen hat 
und muß es bei diesen diplomatischen Vorgängen in Deutschland der nord
amerikanischen Diplomatie ganz ängstlich zu Muthe werden, wenn die
selbe daran denkt, daß es ja auf consequente Weise auch eines Tages der 
deutschen Politik einfallen muß, sich die zahlreichen Deutschen in Nord
amerika zurüÄzufordern imb mit denselben die von ihnen bewohnten Ter
ritorien in Anspruch zu nehmen, denn das würde mit demselben Rechte 
geschehen können, mit dem man eine Anwartschaft auf Schleswig , in  
welches das deutsche E lement  ja nur  ein wände r te,  glaubt 
geltend machen zu dürfen. So weit ist man jedoch in Deutschland noch 
nicht gekommen, man überläßt vielmehr die Deutsch-Franzosen, die Deutsch- 
Schweizer, die Deutsch-Russen und die Deutsch-Amerikaner vorläufig noch 
sich selber und hat bis jetzt aut deutschen Herzen nur Platz für die meer- 
umschlungenen Brüder aus dem Norden der Elbe, deren von dem Herzog 
von Augnstenburg erfundene und von dessen gnädigsten Prinzessittnen- 
Töchtern gestickte, sogenannte schleswigholsteinische Landesfahne in ihrer 
Trauerumhüllung auf deutschen Freischießen und Kirmessen dem armen, 
betrogenen, deutschen Philister die Thränen in die Augen treibt. Und 
dieses Symbol einer politischen Schwindelei, diese fratzenhafte Lüge, wird 
von dem deutschen Volke, wie eins seiner besten Heiligthümer, hoch ge
halten und geehrt, diese fratzenhafte Lüge, welche nur darauf berechnet 
war, die Gutmüthigkeit des deutschen Volkes im Interesse eines intri
ganten, herrschsüchtigen und ländergierigen, fürstlichen Gutsbesitzers aus
zubeuten! Und mehr als Gutsbesitzer, mehr als Privatleute mit einem 
fürstlichen Titel waren diese Herzöge von Augnstenburg nie gewesen. Sie 
gehörten zu den nicht regierenden Linien des Oldenburgischen Hauses 
und überließen bereits im 17. Jahrhundert die ihnen anheim gefallene 
Stammgrafschaft der Königlichen Linie, sie gaben zu Anfang des 
18. Jahrhunderts jegliches Erbrecht an Schleswig auf und traten im 
Lause desselben Jahrhunderts gegen eine Entschädigung ihre fürstlichen 
Besitzungen an das Königshaus ab, ohne dabei diejenigen Formen zu 
beobachten, aus welchen ihre etwaigen, späteren Erbansprüche auf Holstein 
oder Schleswig hätten resultiren können. Durch das Nicht-inne-haltcn 
der Vorschriften des Institutes der gesammten Hand hatten sie schon 
lange vor der 1806 erfolgten Auflösung des deutschen Reiches ihre Suc- 
cessionsrechte an irgend welche Theile der Herzogtümer Holstein und 
Schleswig verloren und ist dies von Larsen in seiner Schrift von dem 
Institute der Gesammtbelehnung bis zur Evidenz dargethan worden. I n  
dieser Stellung von bloßen Privatleuten, welche die Augustenburger Her
zoge einnahmen, ging erst dann eine Veränderung vor, als der Herzog 
Christian August sich mit der dänischen Prinzessin Louise Auguste ver
mählte und dadurch nach dent dänischen Königsgesetze eine Art von 
Anwartschaft auf die damals noch dänisch-norwegische Königskrone für



sich und seine aus dieser Ehe herstammenden Nachkommen erlangte. Der 
Herzog Christian August sowohl, als auch die Prinzessin Louise Auguste 
Unterzeichnete am 28. Oktober 1786 eine Akte, wonach ihren Nachkommen 
zwar nach dem Königsgesetze ein Erbrecht zugestauden wurde, sie aber 
gleichzei t ig e r k l ä r t e n ,  außerdem ke i ner l e i  Recht an die 
Reiche oder Fü rstenthüm er zu haben. M it dieser Akte fallen alle 
augusteuburgischen Behauptungen eines vermeintlichen Erbrechtes an die 
Herzogtümer Holstein und Schleswig in sich zusammen und ist es ja 
auch nur erst dem jetzigen Herzog von Augustenburg und seinem Bruder, 
dem Prinzen von Noer, eingefallen, sich in einem ändern Sinne, als 
dem des Königsgesetzes, als erbberechtigt zu betrachten. Außer den beiden 
ebengenannten, letzten Augustenburgern, welche auf Grund des dänischen 
Königsgesetzes überhaupt noch bei der Frage um irgend welche mögliche 
Anwartschaft auf den dänischen Königsthron in Betracht kommen konnten, 
haben auch die Augustenburger seit jener Zeit niemals Ansprüche auf die 
Herzogthümer Holstein oder Schleswig oder auf Theile derselben geltend 
zu machen versucht, sondern sich, wie es auch in der Natur der Sache 
lag, lediglich darauf beschränkt, ihre Rechte auf Grund des dänischen 
Königsgesetzes zu bewahren. Dazu waren sie in der That berechtigt und 
lag also in einem derartigen Verhalten durchaus nichts, was diese fürst
liche Familie in irgend welche zweideutige Position l ätte bringen können. 
Die Verheirathung des Herzogs Christian August von Augustenburg mit 
der dänischen Prinzessin Louise Auguste brachte aber den Augustenburgern 
nicht nur eilte Art von Anwartschaft auf den dänischen Königsthron, 
sondern sie weckte in ihnen auch das Streben nach königlichem Glanz und 
königlicher Macht. Es ist erwiesen, daß die Kinder der Augustenburger 
in diesem ehrgeizigen Hoffen erzogen wurden, damit sie ja Alles aufbieten 
möchten, um sich in den Besitz eines Thrones zu setzen. Und es kam 
auch eine Zeit, wo diese Familie sich fast der Erreichung ihrer heißesten 
Wünsche genähert hatte, nämlich damals, als der Prinz Christian August 
von Augustenburg auf den Vorschlag des schwedischen Königs Karls XIII. 
von den schwedischen Ständen zum Thronfolger in Schweden erwählt 
wurde. Freilich dauerte diese Aussicht nicht lauge, denn kurze Zeit nach 
jener Wahl, am 28. M ai 1810, starb der zum schwedischen Thronfolger 
erhobene, augustenburgische Prinz eines plötzlichen Todes und hinterließ 
seiner Familie nur eine Erinnerung an seine Erfolge und große, ehr
geizige Pläne, und der Bruder des Prinzen, der Herzog von Augusten
burg, hatte dann auch nichts Eiligeres zu thuu, als gleichfalls alles 
Mögliche aufzubieten, um den schwedischen Thron zu erlangen. Seine 
Bemühungen scheiterten jedoch. Diese Anstrengungen sich in den Besitz 
des schwedischen Thrones zu bringen und sich dadurch möglicher Weise 
zum Herrn einer skandinavischen Union zu machen, waren eben nur eine 
Episode in der Geschichte des augusteuburgischen Ehrgeizes.

Auch der jetzige Herzog von Augustenburg und der Prinz von Noer 
waren in solchen ehrgeizigen Hoffnungen ausgewachsen und sannen stets 
darauf, dieselben so schnell als möglich zu befriedigen. Schon hier möge 
bemerkt sein, daß hauptsächlich der Herzog von Augustenburg in seinen 
desfallsigeu Bemühungen eine Umsicht, eine Unerschütterlichkeit und Rast
losigkeit bewies, welche gradezu Staunen erregt. Er knüpfte mit allen 
möglichen Personen Bekanntschaften an, er suchte Fürsten und kleine Leute,
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gesellschaftlich Hochstehende und niedere Arbeiter durch eine geschickte Ver
deckung seiner Absichten für seine Pläne zu gewinnen. Er war in der 
umfassendsten Weise selbstthätig, er führte nicht nur eine ausgedehnte 
Privatcorrespondenz, sondern er trat auch, freilich mit größter Verheim
lichung seines Namens, als Verfasser von politischen Broschüren und 
Zeitungsartikeln aus. I n  der Bevölkerung der Herzogthümer Holstein 
und Schleswig schlugen jedoch seine Bestrebungen keine Wurzel, in diesen 
Ländern beschränkte sich sein Einfluß lediglich auf die volksfeindliche Ari
stokratie, auf ehrgeizige Beamte, welche durch Gründung einer neuen D y
nastie sich Hoffnungen auf Hof- und Ministerialämter machten, und auf 
bezahlte Advokaten, die im Interesse des Herzogs von Augustenburg die 
neue, dynastische Sache unter dem Deckmantel einer schleswigholsteinischen 
Politik dem deutschen Volk mundgerecht zu machen versuchten. Die wenig
sten, öffentlichen Vertheidiger der sogenannten, schleswig-holsteinischen, d. H. 
augustenbnrgischen Sache handelten in gutem Glauben und aus Ueber- 
zeugung, gestützt auf eine unklare Auffassung des wahren Sachverhaltes. 
So fand denn auch, wie schon gesagt, der augustenburgische Plan in den 
Herzogthümern Holstein und Schleswig so gut, wie gar keinen Boden, 
desto mehr aber leider in Deutschland, dessen Volk sich immer, da ihm jede 
eigentliche, politische Bildung fehlt, für die unsinnigsten Sachen, wenn 
diese nur mit den Phrasen von Freiheit, Unabhängigkeit und Brüderlichkeit 
behängt sind, in Bewegung setzen läßt. Anfangs richtete der Herzog von 
Augustenburg jedoch sein Augenmerk keineswegs ans eine Beihiilfe des 
deutschen Volks, anfangs kam es ihm überhaupt auf derartige plebejische 
Bundesgenossenschaften nicht an, im Gegentheil suchte er seine Helfershelfer 
in ganz ändern, politischen Kreisen. Ihm , dem Vollblutaristokraten, war 
jede Berührung mit dem gemeinen Mann innerlich auf das Tiefste zuwider.

I n  jener Zeit, also in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses 
Jahrhunderts, bestand seine vorzüglichste Absicht darin, die Statthalter
würde in den Herzogthümern Holstein und Schleswig zu erlangen, und 
setzte er zu diesem Zwecke so sehr alle Hebel in Bewegung, daß er nach 
der Julirevolution nicht Eiligeres zu thun hatte, als sich dem König 
gegenüber als den vollendetsten Feudalritter hinzustellen, und der Prinz 
von Noer sogar so weit ging, seine freisinnigen, sogenannten schleswig- 
holsteinischen Landsleute als unruhige Demagogen und unzuverlässige 
Beamte unter Nennung von Namen zu denuneiren, dieselben seiner Lands
leute, mit denen er später theils in Gemeinschaft die Herzogthümer revol- 
tirte, theils sich auf ihre Meinungen u. s. w. als Beweise seines vorgeb
lichen Rechtes bezog. Denselben Weg der Denunciation von Volks
männern betrat der Herzog von Augustenburg, indem er unterm 10. No
vember 1830 in dieser Richtung einen Brie f an den König Friedrich YI. 
richtete und in demselben auch den bekannten Uve Jens Lornsen, den von 
der schleswigholsteinischen Partei in den Himmel erhobenen Vorkämpfer 
ihrer Sache, namhaft machte. Bei dieser Gelegenheit versuchte er auch, 
sich dem König als denjenigen zu empfehlen, der vielleicht am Besten im 
Stande wäre, die aufgeregten Gemüther zu beruhigen. Alle diese An
deutungen, Fingerzeige, Dennnciationen u. s. w. nützten jedoch nichts und 
verhalfen ihm auch nicht zur Statthalterwürde, wie sich auch außerdem 
alle diese herzoglichen Berichte mindestens als außerordentlich übertrieben 
erwiesen, denn die Ruhe der Herzogthümer wurde in keiner Weise gestört.
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Der König aber gab diesen Provinzen, sowie auch den übrigen, berathende 
Provinzialstände; zur Kenntniß des Herzogs von Augustenburg dürfte es 
aber nicht uninteressant sein ein Memoire desselben mitzutheilen, welches 
er aus Anlaß dieses Gegenstandes im November 1830 abfaßte und aus 
welchem auf das Unzweideutigste hervorgeht, daß dieser Manu später nur 
aus ehrgeizigen Absichten das Blut von Tausenden und aber Tausenden 
von Menschen geopfert hat. Dieses Memoire lautet:

Es ist einmal zur Modesache geworden, und der Geist der Zeit 
bringt es mit sich zu glauben, daß ein auf dem Papier niedergeschriebenes 
Verfassungsformular ein Universalmittel gegen jedes drückende Hebel im
Staatshaushalt sey Von Einführung zweier verschiedener Verfassungen
kann hier nur die Rede sehn, entweder der älteren, früher bestandenen,
oder einer ganz neuen von der Regierung zu ertheilenden Ich glaube
annehmen zu dürfen, daß jeder vernünftige Mann mir Recht geben wird, 
wenn ich behaupte, daß die Wiedereinführung der alten Verfassung im 
gegenwärtigen Augenblicke eine reine Unmöglichkeit ist. Aus dieser Ur
sache werden Viele der Meinung seyn, daß man die Regierung ersuchen 
müsse eine neue zeitgemäße Verfassung einzuführen.

Doch, glaubt man in der That, daß eine Verfassung . . . .  mit einem 
Federstrich verfertigt ist? . . . .  Und diese schwierige Aufgabe, fordert man, 
soll in einem Augenblicke gelößt werden? Is t dies zu thun möglich? 
Sollte es aber demungeachtet der Fall seyn, daß eine solche Uebereilnng 
eine Verfassung zuwege brächte, die . . . .  nicht alle Verhältnisse berück
sichtigen  könnte, was hätte man dann gewonnen? — Noch größere
Unzufriedenheit und Gährung.........

Ich halte es nicht für unmöglich eine Einrichtung zu treffen, die den 
Bedürfnissen und Wünschen der Meisten entsprechen würde, ohne irgend 
eine Gefahr . . . .  mit sich zu bringen. Ich meine hiemit vermittelst einer 
Einrichtung, die den in Preußen eingeführten Provinzialständen ähnlich sey.

Man könnte das ganze Land in gewisse Dist r i cte ein-
thei l en,  . . . .  z. B . ein Theil der adelichen Districte mit den daran 
stoßenden Aemtern und Städten bildete eine Abtheilung; die Marschen 
die zweite; die Herrschaft Breitenburg, Pinneberg und die Grafschaft 
Rantzau mit der Stadt Altona die dritte u. s. w. Nach einer näher zu 
bestimmenden Norm . . . .  würden Wahl- und Stimmcnrechte sestzustellen 
seyn. Der O rt ihrer Versammlung würde . . . .  in der Mitte einer jeden 
solchen Abtheilung stattfinden  Die Stände hätten nur eine be
rathende Stimme. Die Versammlungen wären nicht öffentlich. — Dies
würden ungefähr die Grundzüge dieser neuen Einrichtung seyn D ie
gegenwär t ige Ver b i ndung der beiden Herzogthümer  käme 
bei dieser E i n r i ch tung  nicht zur Sprache. . . . . "

Diefer Herzog von Augustenburg, welcher also in diesem Memoire 
die sogenannte Verbindung der beiden Herzogthümer mindestens als etwas 
nicht Wesentliches betrachtet, ist derselbe Herzog von Augustenburg, welcher 
um seines persönlichen Vortheils willen später diese Verbindung von Schles
wig und Holstein als etwas Unumgängliches verlangte und für diese Forde
rung einen blutigen Krieg heraufbeschwor! Diese Thatsache richtet diesen 
Mann wohl hinlänglich. Der Leser wird jedoch in dieser kleinen Schrift 
noch mehr Gelegenheit erhalten, die wahre Bedeutung dieses Fürsten 
kennen zu lernen.
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Die Augustenburger hatten jedoch bis dahin so wenig eine Partei 
für sich, als sie auch noch in keiner Weise mit ihren Plänen und mit den 
Mitteln zu deren Ausführung in die Oeffentlichkeit getreten waren. Erst 
im Jahre 1837 trat der Herzog von Augustenburg unter dem Mantel 
der Anonymität mit einer kleinen Schrift: „Die Erbfolge in Schleswig- 
Holstein" hervor, welche die, den Angustenburgern keineswegs günstigen 
Behauptungen der Paulsen'schen Schrift: „Für Dänemark und für Hol
stein" widerlegen sollte. Als Beweis dafür, daß der Herzog von Augusten
burg wirklich der Verfasser der oben genannten und bei Eduard Anton in 
Halle erschienenen Schrift ist, möge der nachfolgende Brief des Prinzen 
von Noer dienen, welchen dieser am 28. August 1837 an seinen Bruder, 
den Herzog von Augustenburg, richtete. Der Priuz schreibt:

„ . . . .  Für das mir übersandte Exemplar der Schrift danke ich viel
mals. Prof. Olshausen war vor einigen Tagen hier und sagte mir, sein 
Bruder ging deshalb im Correspondenzblatt mit dieser Schrift loß, um 
Paulsen zu zwingen mit seinen Duellen hervorzukommeu. Er hatte erst 
wohl eine Idee davon, daß D u, wenn auch nicht die Schrift verfaßt, 
doch veranlaßt hättest, daß sie erschienen sei. Da ich ihm aber sagte, daß 
ich sie noch nicht erhalten hätte, und ihn bat mir ein Exemplar zu ver
schaffen, auch noch mich ungeheuer dumm ste llte , so ward ergänz 
davon überzeugt, daß wir beide gar nicht von dieser Sache gewußt hatten. 
. . . .  Scheel, der hier vorgestern das Buch las, roch aber die Lunte, und 
sagte. Du müßtest es geschrieben haben, denn er erkenne Deinen S til in 
der Auseinandersetzung über die Verschiedenheit zwischen Schleswig und 
Jütland. Ich behauptete nein, es wäre ja aber möglich, daß der Ver
fasser Deine Bemerkungen in den Ständezeitungen benutzt habe, denn 
diese lauten fast wörtlich ebenso "

Die Veröffentlichung dieser Schrift nützte jedoch dem Herzog von 
Augustenburg nicht viel, sondern weckte nur Mißtrauen bei einzelnen Leuten, 
welche entweder eine Ahnung von dem Zusammenhänge hatten, welcher 
zwischen dem Herzog und der Publikation jener Broschüre stattfand, oder 
eine Ausbeutung derselben in der Presse fürchteten. Die Situation des 
Herzogs besserte sich also durchaus nicht und es galt nunmehr kräftigere 
Anstrengungen zur Erreichung des ersehnten Zieles zu machen. Die Aus
sicht auf eine unmittelbare Erlangung der dänischen Krone entschwand in 
immer nebligere Fernen und der Blick des Herzogs richtete sich deshalb 
immer mehr auf die Herzogthiimer Holstein und Schleswig, da es ja 
auch vielleicht möglich war,'durch diese Dänemark zu erlangen. Dieser 
Plan war an sich gar nicht einfältig, wenn sich der Herzog von Augusten
burg aus den Geist der neuen Zeit verstanden hätte, da aber dies nicht 
der'Fall war, so war dieser ganze, politische Calcül durchaus falsch und 
abgeschmackt.

M it jener Schrift beginnt nun die literarische Thätigkeit des Herzogs 
zum Zwecke einer politischen Bearbeitung des Publikums im Sinne der 
augustenburgischen Pläne. Zwar war der deutsche Staat Schleswig noch 
nicht erfunden und nahmen die herzoglichen Bestrebungen noch nicht den 
hohen Flug, wie später, sie bewegten sich vielmehr in einem gewissen 
Schwanken, das mit Leichtigkeit die Entscheidung nach der einen oder 
nach der ändern Seite ermöglichte, je nachdem der persönliche Vortheil 
des Herzogs dies nöthig gemacht hätte. Es war mit einem Worte das
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schamloseste G e b ü h r e n , welches jetzt der Herzog im D unke l  des G e h e im 
nisses enfaltete und  welches schließlich so viel E len d  über  T a u se n d  und  
aber  Tausende  von Menschen brachte.

E s  ist bedauerlich, daß d a s  deutsche Volk die in n e rn ,  politischen Z u 
sam m enhänge nicht kennt, daß es fern steht von allem  eigentlichen, poli
tischen T re iben  und daß es so g u t  wie g a r  keine I d e e  d avon  besitzt, wie 
es h in ter  den Coulissen des g ro ß e n ,  politischen T h e a te r s  zugeht.  D a s  
deutsche Volk ha t  zw ar  eine ungefähre  A hnung  davon ,  daß die H e ld e n  au f  
der politischen S c h a u b ü h n e  in der Wirklichkeit e tw a s  an d e rs  aussehen  d ü rf ten ,  
a l s  bei dem Lampenlichte ausgeputzter Z e i tu n g s re d e n sa r te n .  I m m e r h i n  ist 
aber diese A hnung  n u r  eine höchst unvollkommene und  weit  d a v o n  enfe rn t ,  
sich b is  zu einer klaren Einsicht in die P e rso n e n  und  Verhältn isse  zu er
heben und  w ird  es deshalb  so leicht, dynastische In te re ssen  m i t  dem P u r 
p u rm a n te l  des Volksbefreiers zu u m h än g en  imb u n te r  der trügerischen 
D evise  eines K am pfes  fü r  d a s  Glück und  d a s  W oh lergehen  der N a t i o n ,  
die große M asse fü r  d a s  re in persönliche In te re sse  eines F ü rs ten ,  welches 
m i t  der n a t io n a len  W o h l fa h r t  aber  nicht d a s  Geringste  gemein h a t ,  au f  
d a s  Schmählichste auszubeu ten .  D ie  deutsche Geschichte ist leider reich a n  
d e ra r t igen  Beispielen  und  der deutsche Volkscharakter in  seiner G u t m ü t h ig -  
keit und  Vertrauensseligkeit  läß t  noch hente derart ige  dynastische B e t r ü 
gereien zu. M a n  kann deshalb  derart ige  dynastische P r iv a tg e lü s te  nicht klar 
genug in  ̂ihrer ganzen Nacktheit und  V erw orfenhei t  darstellen, u m  d a s  
deutsche Volk zu w a r n e n ,  u m  es vor u n nö th igen  Verlusten u n d  O p f e r n  
zu bew ahren .

W ie  oben bemerkt,  ging d a s  S t r e b e n  des H erzogs  von  A ugustenburg  
d a h i n , entweder durch die H erzog thüm er Holstein  und  S c h le s w ig  die d ä n i 
sche Krone zu e r la n g e n ,  oder sich bei einer au f  diese oder jene Weise 
bewirkten Auflösung der dänischen M onarch ie  in  den Besitz der beiden 
eben genann ten  H erzog thüm er zu setzen. B e i  beiden Zwecken kam es aber 
d a r a u f  a n ,  die H erzog thüm er in einen Gegensatz zu den ü b r igen  T he i len  
der dänischen M onarch ie  zu bringen  (d a s  H erzog thum  L a u e n b u rg  w urde  
wie eine A r t  von A nhängse l der H e rzog thüm er nicht besonders beachtet), 
und  m ußte  m a n  d e s h a lb ,  u m  dies au f  die leichteste Weise bewirken zu 
können, die N a t io n a l i t ä t s f r a g e  in den V o rd e rg ru n d  stellen u n d  d a s  w a hre  
S a c h v e rh ä l tn iß  so verdrehen, a l s  w ä re  die P ro v in z  S c h le s w ig  ein deu t
sches L an d .  D e r  Herzog von A ugustenburg  und  seine H elfershe lfer  be
m üh ten  sich also d a s  deutsche E le m e n t  im H erzog thum  S c h le s w ig  möglichst 
in den V o rd e rg ru n d  zu stellen und  zu preisen u n d  d a s  dänische E le m e n t  
dagegen auf  gew altsam e Weise zu unterdrücken u n d  v erhaß t  zu machen. D i e  
a u s  Deutschen bestehende Ritterschaft,  welche m it  dem H erzog  und  dem 
P r in z e n  N o e r  fü r  S te u e rp r iv i le g ie n ,  P a t r im o n ia lg e r ich tsb a rk e i t ,  J a g d 
freibeit des A de ls  und  dergleichen die Volksfreiheit  verh indernden  D i n g e  
thä t ig  w a r ,  ging in dieser Anfe indung des dänischen Volkes m i t  den 
A ugustenburgern  getreulich H a n d  in H a n d ,  d a  dies auch in  ihrem  In te re s se  
lag ,  indem erst eine vollkommene G e rm a n is i ru n g  S c h l e s w ig s  ihr  eine 
durchgreifende A u sb eu tu n g  des Volkes ermöglicht haben  w ü rd e .  W ä r e  
nämlich S c h le sw ig  durchaus  deutsch gew orden ,  so hä tte  m a n  m i t  einem 
S che in  von Recht wirklich eine engere V erb in d u n g  der beiden H erzog
thüm er  ver langen  können und  w ürde  j a  durch eine solche der  sogenannte  
nexus socialis der R it te rschaf t ,  der in  W a h rh e i t  n u r  p r iv a te r  N a t u r  ist.
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eine p o l i t i s c h e  B ed eu tu n g  er la n gt haben. W er aber vielleicht daran  
zw eife ln  so llte , daß der K ern a ller  dieser ritterschaftlichen B estrebungen  
für eine gem einsam e V erfassung der beiden H e r z o g tü m e r  nur der W unsch  
nach einer größeren A usnutzung des nexus socia lis gew esen sei, der m öge  
das T agebuch des K ö n ig s  C hristian  V I I I .  Nachlesen und er w ird unterm  
17. J a n u a r  1 8 3 1 " ) folgende N o tiz  verzeichnet fin den: „ B r ie f  von  V er
bitter G r a f R antzau vom  1 4 .,  d a ß  d ie  S t i m m u n g  f ü r  e i n e  g e m e i n 
s a m e  V e r f a s s u n g  s e i ,  d e n n  o h n e  d i e s e  w ä r e  d e r  n e x u s  s o c i a l i s  
d e r  R i t t e r s c h a f t  o h n e  B e d e u t u n g " .  D e r  G r a f R antzau dürfte
w ohl a ls  ein zuverlässiger A u sleg er  der ritterschaftlichen Ansichten betrachtet 
w erden m üssen, w enn  m an  eines solchen überhaupt benöth igt sein sollte.

D ie  ritterschaftlichen G enossen d es H erzo gs von  A uguftenburg nützten 
diesem Letztern jedoch nicht genug und so richtete er allm ählich  sein A u gen 
merk auf andere Leute und andere G esellschaftskreise. D ie  öffentliche 
Aufmerksamkeit w a r  bereits h in läng lich  durch a ller lei W illkürlichkeiten und  
Frechheiten, w ie z. B .  unzw eifelhafte  R echtsverletzungen , deren sich die 
d e u t s c h e n  M itg lied er  der schleswigscheu S tä n d ev e rsa m m lu n g  den d ä 
n i s c h e n  M itg lied ern  gegenüber schuldig m achten, auf die J n -S e e n e -S e tz u n g  
der augustenburgischen F ra g e  hingelenkt unfc som it ein B o d e n  für w eitere  
V o rg ä n ge  geschaffen w orden . Z u  den früheren Freunden  der A ugusteu- 
burger, den F eu d alr ittern  des so gen a nn ten , schlesw igholsteinischen A d e ls , 
den M itg lied ern  des höheru B e a m te n th u m s und den P rofessoren des K ieler  
D o k tr in a r ism u s , traten nu n  M enschen a ller  A rt und a ller  m öglichen B e r u fs 
zw eige und der P la n ,  durch die P resse die öffentliche M ein u n g  systematisch 
zu eorrum piren , w urde jetzt defin itiv  festgestellt und in A ngriff gen om m en . 
E in e  Z usam m enkunft zu G raven steiu  zwischen dem H erzog von A ugusten- 
burg und dem  P a sto r  Lorenzen zu A del by lieferte speziell den E n tw u r f zu 
den beabsichtigten Z e itu n g sa g ita t io u e n , welche der pastorliche F reund des 
H erzo gs einen „politisch-dialektischen F eldzug"  n a n n te , w ährend er 'e r .  
H ochfürstlichen D urchlaucht dem H erzog von  A uguftenburg die E hre des 
H eerführers in diesem K am pfe überließ . D e r  O bergerichtsrath  E sm arch  
in  S c h le s w ig  schrieb gegen  ein H o n ora r von  ein H u ndert T h a lern , w elches 
ihm  der H erzog von A uguftenburg zah lte , eine A rt von politischen K ate
ch ism u s, der hauptsächlich den deutschen S tä n d e v e r sa m m lu n g e n , die sich 
bereits der sogenannten , schlesw igholsteinischen F ra ge bem ächtigten , a ls  
ein augustenburgischer W egw eiser dienen so llte ; der A dvocat S a m w e r  in  
N eum ünster lieferte g le ichfa lls im  A u fträ ge  des H erzo gs von  A ugusten- 
burg sogenannte, staatsrechtliche U ntersuchungen, welche die diplom atische 
W e it und die Fürsten  für die augustenburgische T h eorie  g ew in nen  sollten  
und so w a ren  noch mehrere A ndere in  einer gleichen oder ähnlichen W eise  
für die In tere ssen  der augustenburgischen F a m ilie  th ätig .

W esentlich  begünstigt w urden  diese B em ü h u n g e n  der augustenbur
gischen Verschwörer dadurch, daß der K ö n ig  Friedrich V I . ,  welcher den 
A ugustenburgern  m iß trau te , starb und C hristian  V I I I . ,  welcher nicht nur 
der S c h w a g e r , sondern auch der persönliche F reund der beiden augusten-

* )  C f .  d a s  ausgezeichnete  W erk des b e rühm ten  Geschichtschreibers der augustenburgischen  
V e r sc h w ö r u n g e n  des Conferenzrath  Dr. C .  F .  W e g e n e r : A c te n m ä ß ig e  B e i t r ä g e  zur  
Geschichte D ä n e m a r k s  i m  1 9 .  J a h r h u n d e r t ,  w ie  au ß e r d e m  auch dessen B u c h : lieber  
d a s  w a h re  V e r h ä l t n iß  des H erzogs  v o n  A u g u f t e n b u r g  zum holsteinische» A u f r u h r .
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bnrgischen Brüder war, den dänischen Thron bestieg. Nunmehr handelte 
es sich also nicht mehr blos um die Möglichkeit, daß einer der beiden 
Augustenburger die Statthalterschaft in den Herzogtümern erhielt, sondern 
sogar um die Wahrscheinlichkeit der Realisation dieses Wunsches. Auf 
dem dänischen Königsthrone saß eben nicht mehr das Mißtrauen in die 
Ehrlichkeit der Augustenburger, sondern eine tiefe und innige Freundschaft 
für dieselben. Und die Augustenburger Ehrenmänner verstanden diese 
Freundschaft auszubeuten!

Inzwischen war der „politisch-dialektische Feldzug" eröffnet worden, 
man errang aber in demselben keine Siege. Im  Gegentheil ging aus 
den Berichten, welche die Vertranten des Herzogs, der Bürgermeister 
Schräder zu Hadersleben, der Bürgermeister Schouw zu Apenrade, der 
Pastor Jörgen Brag zu Adsbüll u. s. w., an den Hochfürstlichen „Heer
führer" richteten, auf das Klarste hervor, daß sich das sogenannte, schleswig
holsteinische Volk wenig um den Herzog von Augustenburg und dessen po
litische Theorie bekümmere. Dieses Ausbleiben wirklicher Erfolge war 
freilich sehr bitter für die hochfliegenden Hoffnungen, welche die Augusten
burger nährten. Doch bald sollten sich die Nebel, welche die Aussicht 
verhinderten, zertheilen und die Sonne der dynastischen Revolution sich 
dem harrenden Blicke der Verschwörer zeigen.

Das Vertrauen des Königs Christian VIII. in die Ehrlichkeit der 
Augustenburger war so groß, daß im Jahre 1842 der Prinz von Noer 
zum Statthalter und commandirenden General der Herzogthümer Holstein 
und Schleswig ernannt wurde. Dadurch wurden die Augustenburger in 
den Stand gesetzt, ihre dynastisch-revolutionairen Pläne mit größerer Kraft 
in Angriff zu nehmen, denn was sie bis dahin nur durch private M itte l 
hatteil bewirken können, das ließ sich durch den Besitz der Regierungs
gewalt jetzt viel schneller erreichen. Ein großer Theil der Beamtenwelt 
der Herzogthümer, welche meistens aus Deutschen bestand, fiel jetzt den 
Augustenburgern zu und gelang es ihnen hauptsächlich durch diese die 
Bevölkerung von Holstein und Schleswig in ihrem Sinne zu bearbeiten. 
Die Demoralisation des Beamtenthums wuchs von Tag zu Tag und 
wurde vom Prinzen von Noer auf alle und jede Weise gefordert. Damit 
aber gewann die schleswigholsteinische Theorie wirklich Boden und es hatte 
deshalb in der That einen gewissen Sinn, daß der Apenrader Bürger
meister Schouw ganz ernsthaft darüber nachdachte, wie eine schleswig
holsteinische Fahne aussehen müsse; muß doch der Aufruhr sein Zeichen haben!

Ebenso thätig, wie das mitverschworene Beamtenthnm, war auch ein 
großer Theil der Mitglieder der schleswigschen Ständeversammlung und 
benahm sich derselbe den dänischen Mitgliedern gegenüber, wie schon gesagt, 
auf das Gehäßigste. Diese Mitverschworenen des Herzogs von Augusten
burg gingen in ihrer Tyrannei gegen die dänischen Mitglieder der Stände
versammlung so weit, daß sie geradezu durch ihr Benehmen den deutschen 
Namen beschimpften, ganz abgesehen davon, daß sie nur als feile Schergen 
eines thronlüsternen Aristokraten handelten, der der größte Feind der 
Volksfreiheit war, wie er dieses noch neuerdings bei den preußischen Wahlen 
wohl zur Genüge bewiesen hat, wenn man vielleicht glauben sollte, daß 
die Vergangenheit dieses Mannes nicht deutlich genug redete!

Aber die augustenburgische Verschwörung hatte nicht blos ihre dienst- 
thuenden Kammerherren, Adjutanten, Regierungsräthe, Advokaten, Pro-
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fessoren. Pastoren, Buchdrucker, Pferdehändler u. s. w., sondern sie hatte 
auch ihre dienstthuende „Jungfrau". Der heilige „politisch-dialektische 
Feldzug" für die „legitimen" Rechte der Augustenburger auf Tyrannifirung 
der sogenannten Schleswigholsteiner sollte auch seine „Jungfrau von O r
leans" haben und war zu diesem wichtigen Posten ein Mädchen Namens 
Sophie, auserkoren, welches in Sonderburg lebte. Die Augustenburger 
und ihre Helfershelfer nannten sie nur die „treue Sophie", wir wollen 
dieses „brave Mädchen" Sophie von Sonderburg nennen. Diese treue 
Sophie von Sonderburg war, um einen Berliner Ausdruck zu gebrauchen, 
„ein Mädchen für Alles". Sie colportirte antidänische Adressen, sammelte 
Unterschriften für „nationale" Kundgebungeil, bekümmerte sich um die 
Presse, warb neue Mitglieder für den Geheimbund und flößte den schwan
kenden Herzen die Milch ihrer Begeisterung für die reine und edle Sache 
der Augustenburger ein. Sie war mit einem Worte ein sehr brauchbares 
Mädchen!

M it Hülfe aller dieser verschiedenen Agenten waren die Gemüthcr 
der Bevölkerung endlich so weit in Bewegung gebracht, daß man es 
wagen durfte, einen kühnem, politischen Schachzug zu versuchen. Dieser 
bestand darin, daß man der Ständeversammlung den Vorschlag machen 
wollte, die geeigneten Schritte zu veranlassen, damit das Amt Haders
leben von der Provinz Schleswig ausgesondert und mit Jütland vereinigt 
werde. Der Plan hiezu war zwischen dem Herzog von Augustenburg und 
dem Abgeordneten Beseler verabredet worden und lag demselben die Absicht 
zu Grunde, die Welt glauben zu machen, daß sich die dänische Bevölke
rung der Provinz Schleswig auf das Amt Hadersleben beschränke und 
daß die Persönlichkeit und Opferfreudigkeit des deutschen Theils dieser 
Provinz so weit gehe, freiwillig das dänische Element aufzugeben, um 
eine staatliche Ordnung nach den Nationalitäten zu ermöglichen. Ganz 
abgesehen nun davon, daß es eine großartige Lüge war, auf diese Weise 
zu behaupten, daß sich die dänische Bevölkerung des Herzogthums Schleswig, 
welche sich nach den eigenen, brief l ichen Aeußerungen des 
Herzogs von Augustenburg bis südlich von Flensburg erstreckt, 
auf das Amt Hadersleben beschränke, war es auch gar nicht die Absicht 
der augustenburgischen Partei, diesen Theil der Provinz wirklich aufzu
geben, sondern es lag ihr nur daran, die Bevölkerung aufs Neue in Be
wegung zu setzen und sich dadurch weitere Anknüpfungspunkte für die revolu
tionären Bestrebungen zu verschaffen. Vor allen Dingen wollte man 
aber den leicht vorauszusehenden Widerstand des Amtes Hadersleben selbst 
dahin ausbeuten, als wäre derselbe ein Beweis für eine antidänische Ge
sinnung, als richtete sich derselbe nicht gegen die Verschwörer, sondern 
gegen die eigentlich dänisch nationalen Landestheile. Dann gingen die 
Geheimbündler in der Ständeversammlung so weit, eine eigene Flagge 
und die Einverleibung des Herzogthums Schleswig in den deutschen Bund 
zu verlangen. Das großartigste aller dieser politischen Fechterstückchen 
bestand aber darin, daß der königliche Ständecommissar. der Graf Re- 
ventlow-Criminil, am Schlüsse der hier in Rede stehenden Ständesession, 
trotz des gegenteiligen Befehls des Königs, diejenigen Worte, welche die 
provinzielle Selbstständigkeit Schleswigs unter der dänischen Krone aus- 
drücken und besonders hervorheben sollten, in der königlichen Botschaft 
eigenmächtig fortließ und damit dieser einen ganz anderen Sinn gab.
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S o  reichten sich die verschiedensten Leute die H a n d ,  u m  den S ch le sw ig -  
ho ls te in ism us eine Thatsache werden zu lassen und  der P r i n z  von Noer 
bemühte sich a n  jedem P o s t ta g e  brieflich den König  über  die Fortschritte 
der dynastischen Rebellen  zu täuschen und  zu beruhigen.

W ä h re n d  der P r in z  d a s  B e a m te n th u m  systematisch demora lis irte ,  w a r  
der Herzog in  ausgedehntester Weise th ä t ig ,  durch Z e i tu n g sa r t ik e l  die 
öffentliche M e in u n g  zu verw ir re n .  W ie  schon früher  bemerkt, verstand er 
es auf d a s  Ausgezeichnetste, seine Autorschaft zu verdecken, und  mußten 
die Lorenzen, K rogh ,  B r a g ,  S o p h ie  von S o n d e rb o r g  u .  s. w .  ihre N a m e n  
hergeben und  die betreffenden B r ie fe  a n  die verschiedenen Z ei tungsredak
tionen schicken, d a m it  es den Anschein gew änne ,  a l s  w ä re n  die verschie
densten Distrikten durchaus  einer und  derselben M e in u n g .  D ieses  frevel
hafte S p i e l ,  u m  d a s  deutsche P u b l ik u m  über  den w a h ren  S a c h v e rh a l t  zu 
belügen, wurde unverdrossen fortgesetzt und  w ird  al ler Wahrscheinlichkeit 
noch heute ebenso betrieben, wie vor 1848 .  D e r  G ipfe lpunk t  der herzog
lichen Dreistigkeit w a r  aber  F o lgendes .  U n te r  den Leuten ,  welche in  der 
Zeitungspresse  für  die augustenburgische R ev o lu t io n  thä t ig  w a ren ,  befand 
sich auch der schon g enann te  Zustizra th  J a s p e r ,  ein abgesetzter S te m p e l 
p ap ie rv e rw a l te r ,  welcher sich öfter in  G e ldver legenhe i t  befand. Diesen 
M a n n ,  welcher also gegen die In te re ssen  des K ön igshauses  thätig w a r ,  
empfahl der Herzog von A ugustenburg der Königlichen G n a d e  zum Zwecke 
eines Geschenkes von fünf ^Tausend T h a le rn  und  der augustenburgische 
R ev o lu t io n a i r  J a s p e r  erhielt  dieselben. M i t  Recht sagt bei dieser G e le
genheit der C onferenzrath  Dr. W egener  in  seinem bereits  ange füh r ten  Buche 
über  den holsteinischen A u f r u h r :  „ S o l l t e  m a n  wohl die D e m o ra l isa t io n  
w eiter  treiben, oder sie besser lächerlich machen können!"

W i r  wollen dem Herzog von Augustenburg  nicht übera l lh in  folgen, 
u m  seine Schleichwege nach allen S e i t e n  aufzudecken, indem  dies die Leser 
n u r  ermüden w ürde ,  da  es im G r u n d e  j a  wenig In te re sse  h a t ,  zu wissen, 
ob es dem Hochfürstlichen H eerführer  des „politisch-dialektischen Z e i tu n g s 
feldzuges" ge lang ,  sich noch eines Wochenblättchens m ehr  zu bemächtigen 
oder nicht. Bem erken wollen w ir  aber,  daß der Herzog von Augustenburg 
bei diesen Gelegenheiten nach dem bekannten W o r te :  „ I c h  Hab' ihn königlich 
belohnt,  ich Hab' ihm viel versprochen!" handelte ,  und  daß er sich nicht 
sehr da ru m  kümmerte,  ob die Leute,  welche für ihn thä t ig  w a re n ,  m aterie ll  
zu G ru n d e  gingen ,  oder nicht. Z u m  B elege d a fü r  wollen  w i r  h ier nu r  
an  den Buchdrnckereibesitzer M e y le r  in S o n d e r b u r g  e r in n e rn ,  der sich für 
die augustenburgische R ev o lu t io n  r u in i r t e ,  w a s  freilich den Herzog von 
A ugustenburg ,  welcher m i t  seiner eigenen M u t t e r  in  einem jah re langen ,  
höchst unkindlichen S t r e i t e  wegen G eldangelegenhei ten  gelebt hatte ,  nicht 
sehr rü h r te ,  denn w a r u m  sollte er sich auch h ä rm e n ,  ha t te  er doch jenen 
M a n n  m it  seinem herzoglichen E h re n w o r te  gewiß reichlich bezahlt.

W ä h ren d  n u n  die herzoglichen H a n d la n g e r  die zu revo lt i renden  P r o 
vinzen bearbeiteten, reiste der Herzog nach D eu tsch land ,  u m  bei G e legen
heit des Lust lagers  von  L üneburg  die Bekanntschaft  deutscher F ürs ten  zu 
machen. Außerdem besuchte er B e r l i n ,  D r e s d e n ,  F ran k fu r t ,  H o m b u rg  
und  W iesbaden .  I n  D eutsch land  ha t ten  seine Z e i tu n g sw ü h le re ie n  mehr 
W urzel  geschlagen, a l s  in  seiner H e im a th ,  u n d  beschloß er n u n ,  in seinen 
literarischen B e m ü h u n g e n  einen S c h r i t t  weiter zu gehen. D e r  P r in z  von 
N o e r  w a r  inzwischen aber auch nicht u n th ä t ig  gewesen, sondern hatte  den



15

Versuch gemacht,  a l s  der K ö n ig  von D ä n e m a r k  durch die P r o v i n z  S c h le s w ig  
reiste, diesen in eine feindselige S t i m m u n g  gegen die dänische B e v ö lk e ru n g  
dieses L a n d e s th e i l s  zu b r in g e n ,  u n d  h a t te  er zu diesem Zwecke fo lgenden 
B r i e f  a n  den  K ö n ig  gerichte t :

„ A u f  verschiedenen W e g e n  b in  ich d a v o n  benachrichtigt w o rd e n ,  daß  
m a n  von K o p e n h ag e n  a u s  durch P .  H .  Lorenzen et C o n so r te n  in  H a d e r s 
leben eine B e w e g u n g  gegen D ich w ä h r e n d  D e i n e s  A u fe n th a l te s  a u f  G r a m  
(ein dem dänischen G r a f e n  B ro c k en h u u s -S ch a c k  gehör iges ,  i m  nördlichen 
S c h le s w ig  belegenes G u t ,  welches v o n  dem  A m tm a n n e  in H u s u m ,  K a m m e r 
he rrn  K ro g h ,  a d m in is t r i r t  w u rd e )  v o rb e re i te t  A n o n y m e  W i n k e
d e u t e n  a u f  n o c h  s c h l i m m e r e  A b s i c h t e n .  E s  soll sich, wie ich 
gestern Abend  von  e inem M a n n e  a u s  der d o r t ig en  G e g e n d  h ö r te ,  eine 
G a r d e  von  w o h lges inn ten  Leu ten  geb ilde t  h ab en ,  welche m it  E in w i l l i g u n g  
des K a m m e r h e r r n  K ro g h  eine Schutzw ache  f ü r  D e in e  P e r s o n  abgeben  
w i rd ,  so wie  sich auch die s o g e n a n n t e  d e u t s c h e  P a r t e i  v e r b i n d l i c h  
g e m a c h t  h a t  e i n e  j e d e  G e w a l t t h ä t i g k e i t  a b z u w e h r e n .  D iese  
P a r t h e i  ist n u n  der a n d eren  weit  ü b e r le g en ,  ab e r  m a n  kann doch nicht 
wissen, w a s  von  J ü t l a n d  a u s ,  welches so n a h e  bei G r a m  l ieg t ,  geschehen 
kann ,  nam en t l ich  d a  die B ev ö lk e ru n g  in  R ib e  nicht der besten A r t  ist, u n d  
Lauritz  S k a u ,  nachdem  er aus F ö h r  gewesen ist, wie m a n  m i r  gesagt  h a t ,  
a u sg e b re i te t  hab en  soll.  T u  habest D e i n e  Ansichten, seitdem D u  D ich  in
H a d e r s le b e n  aussprachs t,  g e ä n d e r t   C a n d id a t  P l o u g  ( d e r  R e d ac -
te u r  des B l a t t e s  „ F c e d re la n d e t" ) ,  der  L e i te r  des S k a n d i n a v i s m u s ,  
lei tet  zum g roßen  T h e i l  diese A nge legenhei t .  E s  ist m i r  g a r  zu wichtig, 
daß  D i r  hier in  den  H e rz o g th ü m e rn  auch nicht e in m a l  der geringste  M o le s t  
w id e r f ä h r t ,  u n d  ich stelle d esh a lb  die V o r f r a g e ,  ob T u  m i r  e r laubst ,  fa l ls  
ich es g e ra th en  finde, ein C a v a l l e r i e c o m m a n d o ,  u n d  z w a r  eine E s c a d r o n  
v o n  80 M a n n ,  a l s  eine P r o b e - E s e a d r o n  f o rm ir t ,  von  h ier  nach H a d e r s 
leben  m arschiren  zu lassen, m it  der O r d r e  sich nach dem C a n to n n e m e n t  
bei H o rs e n s  zu begeben, ab er  in  H a d e r s le b e n  einen  R a s t ta g  zu h a l t e n ,  
u m  d o r t  noch vo r  ih rem  A usm arsche  nach J ü t l a n d  von  m ir  inspicir t  zu 
w erd en .  A u f  diese W eise  h ä t te  ich erstlich f ü r  den N o th fa l l  T r u p p e n  zur 
H a n d  in G r a m  u n d  zw ei tens  g lau b e  ich, d a ß  die G e g e n w a r t  dieses K o m 
m a n d o s  in  H a d e r s le b e n  woh l  alle ungesetzlichen I n t e n t i o n e n  v e rh in d e rn  
w i r d .  S o b a l d  D u  G r a m  verlassen hast,  schicke ich d a s  K o m m a n d o  u n te r  
i r g e n d  e inem V o r w a n d e  w ieder  nach H a u se ,  so daß  nicht m e h r  d a v o n  die 
R e d e  ist. E in e  zweite  A r t ,  a llen U nannehm lichke iten  zu en tgehen ,  w ü rd e  
e s  sein, w e n n  D u  bei dem jetzt e inge tro ffenen ,  schönen W e t t e r  D e in e n  
A u f e n th a l t  au f  F ö h r  ve r längertes t  u n d  die R e ise ro u te  nach J ü t l a n d  ü b e r  T o n -  
d e rn  gerade  nach A p e n rad e  legtest, u m  vou  d a  m i t  dem Dam pfschiffe  nach 
H o r s e n s  zu segeln. U n te r  a l len  U m stä n d en  g l a u b e  ick a n r a t h e n  zu müssen, 
d a ß  D u  die Z e i t  zwischen F ö h r  u n d  H o r s e n s  abkürzest u n d  ü b e r h a u p t  
n i c h t  l ä n g e r ,  a l s  n ö t h i g ,  i n  J ü t l a n d  v e r w e i l e s t "  u .  s. w .  D i e  
Abgeschmacktheit dieser I n s i n u a t i o n e n  h a tte  n a tü r l ich  n u r  eine de r jen igen  
entgegengesetzte W ir k u n g ,  welche der P r i n z  beabsichtigte, u n d  m a g  dieselbe 
n ich t  w e n ig  dazu be ig e t ra g e n  haben ,  daß  die  N e g ie ru n g  au f  den  U ssing -  
schen A n t r a g  in de r  R oesk ilde r  S t ä n d e v e r s a m m l u n g  w egen  e iner officiellen 
E r k l ä r u n g  in  der E rb fo lg e f ra g e  a u f  d a s  B e re i tw i l l ig s te  e in g in g .

W ie  schon bemerkt,  wollte  der H e rzog  von  A u g u s ten b u rg  n u n m e h r  
e in en  S c h r i t t  w e i te r  gehen, u m  sich die D i p l o m a t i e  zu g e w in n e n ,  un d
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ließ er zu diesem Behufe von einem gewissen H errn  Sctm wer, dam als  
Advokaten zu Neumünster, jetzt Geh. R eg .-R a th  zu G o th a ,  ein Buch 
fabriciren, das seinen Bestrebungen den gesetzlichen S tem p e l  aufdrücken 
sollte. H err  S a m w e r  nannte dieses Machwerk einen staatsrechtlicheil Versuch 
und befand sich das M anuscrip t  desselben vor der Veröffentlichung in den 
Händen des Herzogs von Augustenburg und wurde von demselben ver
ändert und mit Zusätzen versehen, aus welchen auf das Klarste hervorgeht, 
daß der Herzog von Augustenburg noch immer daran  dachte, den dänischen 
Thron zu erlangen. Z u m  Beweise dafür möge hier ein B rief  des H errn  
S a m w e r  an den Herzog von Augustenburg eine S te l le  finden. Derselbe 
ist vom 4. Oktober 1844 datir t :

„E w . H . D .  habe ich endlich die Ehre meine Schrift  über die E rb 
folge Schleswig-Holsteins überreichen zu können. E s  würde meinen 
innigsten Wünschen entsprechen, wenn dieselbe i n  i h r e r  j e t z i g e n  G e s t a l t  
E w . D .  Zustimmung erhielte. . . . .  Andere Ansichten habe ich i n  F o l g e  
d e r  g n ä d i g e n  B e m e r k u n g e n  E w . D .  und reiflicheren Nachdenkens
modificirt oder mit mehr Cantion  ausgesprochen D e n  S i n n  der
Anmerkung, w e lc h e  E w .  D .  bei  d e r  E h e  D e r o  h ö c h s t s e l i g e r  
E l t e r n  w ü n s c h t e n ,  habe ich am Ende der Einleitung ausgesprochen. 
Theils machte eine Anmerkung an jener S te lle  Schwierigkeiten hinsichtlich 
des Drucks, theils schien sie mir an dieser d i e  v o n  E w .  D .  b e a b s i c h 
t i g t e  W i r k u n g  viel eher hervorzubringen. W enn die dänische S t a a t s -  
einheitsparthei nicht vollkommen bornirt ist, sollte m an denken, Laß sie im 
S in n e  einer solchen Andeutung handeln werde. —  Z n  Dänem ark  wird 
man diese Arbeit a ls  eine Parteischrift behandeln, . . . .  ich hoffeindessen, 
daß Unparteiische den Character einer rein wissenschaftlichen Arbeit nicht 
verkennen werden. . . . .  I c h  kenne nur  E inen  Punkt,  der mir s chwi e r i g  
und g e f ä h r l i c h  erscheint, das W o r t :  „ K r o n e r b e n "  in der schleswig- 
schen Renunciationsacte D e r  Beifall E w . D .  würde mir  die an 
genehmste Belohnung und die sicherste Bürgschaft sein, das W ahre nicht 
ganz verfehlt zu haben. . . . . "

Dieses Machwerk, welches eine wissenschaftliche Arbeit sein sollte, wurde 
nun in allen möglichen Zeitungen ausposannt und mag auch über diese 
Art von wissenschaftlicher Kritik H err  S a m w e r  sich selbst äußern. E r  
schreibt u n te rn  30. Oktober desselben J a h r e s  an denHerzog von Augustenburg: 

„ E w . H . D .  spreche ich meinen innigsten D ank  für die gnädige B eu r-
theiluug meiner Arbeit a u s  Ich  würde die Pflicht des Dankes schon
früher erfüllt haben, wenn ich nicht gewünscht hätte über die Verwirk
lichung der verhießenen Anzeigen des Buches E w .  D .  bestimmte Nachricht 
zu g eben . . . .  I c h  erfahre, daß schon in  voriger Woche an die A u g s b u r g e r  
A.  Z e i t u n g  und an den H a m b u r g e r  C o r r e s p o n d e n t e n  Anzeigen 
abgegangen sind, und daß in dieser Woche ein Gleiches hinsichtlich der 
D e u t s c h e n  A.  Z e i t u n g  geschehen ist. E s  hat mir der P rocu r .  C a r
stens eine Anzeige in dem A l t  on  a er  M e r c  u r  verhießen I n  dem
R e n d s b ü r g e r ,  W a n d s b e c k e r ,  O l d e s l o e r  W o c h e n b l a t t  sind mir 
Anzeigen versprochen. M i r  ist bis jetzt erst E ine Anzeige zu Gesicht ge
kommen, in der W e s e r z e i t u n g  von Professor W urm . W u rm  hat
mir, wie schon früher E ta ts ra th  Hegewisch, erklärt, er werde in irgend 
einem der g r ö ß e r e n  e n g l i s c h e n  B l ä t t e r  die Sache weitläuftiger zur 
Sprache bringen. E s  scheint mir sehr wünschenswert!), wenn ein Gleiches
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iit dem Jo u rn a l des Deba ts  bewerkstelligt würde; ich habe mich des
halb in Kiel umgesehen, und hoffe einen dortigen Prioatdocenten, der mit 
französischen Blättern schon in Verbindung steht, dazu veranlassen zu 
können. Die einzige Schwierigkeit dürfte nur machen, daß das Journal 
des Debats, wie jede anständige Zeitung, immer gewisse Garantien 
verlangt.

An den Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Preußen habe 
ich die Schrift zu senden Bedenken getragen; es wurde mir namentlich 
von Falck Widerrathen, weil dadurch leicht der Charakter rein wissen
schaftlichen Interesses aufgegeben werden könnte, und wenigstens vor
läuf ig ist diese stark hervortretende wissenschaftliche Unabhängigkeit gewiß 
die beste Empfehlung. Daneben erfuhr ich schon früher, daß durch den 
Assessor v. G r ü n e r t ,  welcher im auswärtigen Ministerium arbeitet, 
schon drei Exemplare . . . .  bestellt waren. Dagegen habe ich an mehrere 
Staatsrechtslehrer und an den Herrn v. Ho rme ie r ,  den schreib
seligsten unter den Dip lomaten,  Exemplare gesandt. . . . . "

Außerdem machte man die angestrengtesten Versuche, die Samwersche 
Schrift bei den Höfen anzubringen, und beabsichtigte inan durch den 
König Leopold von Belgien den König Louis Philipp und die Königin 
Victoria zu gewinnen. Auf diesen Einfall kam man vielleicht aus dem
selben Grunde, welchen der Prinz von Noer in seinen Aufzeichnungen 
dem König Louis Philipp für die Sendung des Herzogs von Decaze 
unterschiebt. Ebenso hoffte man in Berlin tind Wien Erfolge zu erzielen, 
nur Petersburg würdigte man keiner Beachtung, da man freilich recht 
gut wußte, daß die russische Diplomatie zu gut unterrichtet war, um sich 
durch sogenannte, staatsrechtliche Untersuchungen hinters Licht führen zu 
lassen, und um nicht zu wissen, daß die von Sainwer behaupteten Erb
rechte der augustenburgischen Familie damit vollständig in sich zusammen- 
faüen, daß die Vorfahren der heutigen Auhnstenburger den Bedingungen 
des Instituts der gesammten Hand nicht nachgekommen sind, ganz ab
gesehen davon, daß die Akte, welche der Herzog Christian August bei 
seiner Vermählung mit der dänischen Prinzessin Louise Auguste Unter
zeichnete, die Augustenburger ein für alle Mal auf das dänische Königs
gesetz beschränkt.‘ Das wußte nun zwar Herr Samwer recht gut, nichts 
desto weniger hatte er aber die Dreistigkeit, sein staatsrechtliches Mach
werk herauszugeben. I n  Privatbriefen gestand er freilich diese Schwäche 
seiner Arbeit zu, indem er sich bei Gelegenheit der Ostwald'schen Angriffe dem 
Herzog von Angustenburg gegenüber dahin äußert, daß eine Widerlegung 
Ostwald's „eine Gelehrsamkeit erfordere, die ich (d. H. Samwer) wenig
stens noch nicht besitze". Da nun inzwischen die geraume Zeit von ungefähr 
achtzehn Jahren verflossen ist, so dürfte es vielleicht nunmehr Herrn 
Samwer gelungen sein, so viel zu lernen, daß er seine früheren Behaup
tungen nachträglich zu beweisen vermöchte!

Die für den Berliner Hof bestimmten Exemplare schickte man an den 
Prinzen Waldemar von Angustenburg, welcher jetzt Gouverneur von Frank
furt a. M . ist, damals aber als Offizier in Berlin stand, und antwortete 
dieser dem Herzog unterm 28. November 1844 Folgendes:

„ . . . .  Die Bücher erhielt ich erst vor vier Tagen, und wollte das 
für Willisen bestimmte diesem erst übergeben. Das Buch selbst . . . .  
hatte ich bereits gelesen, und ich werde daher nicht verfehlen von den

2
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zwei m ir  gütigst übersandten Exemplaren den besten Gebrauch zu machen, 
d. H. es so viel wie möglich lesen lassen, dam it  m an  sich über die Ver
hältnisse aufkläre. Willisen dankt uuterthäuigst, ist m it  den Verhältnissen 
ver trau t  und meint, daß m a n  wohl im Allgemeinen die S ache  a n s  d e m  
d e u t s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e  a n  s ehe ,  und wenn d as  Feuer  noch mehr 
auf die Nägel brennte, auch erforderlichenfalls, d. H. deutscherseits e tw as  
thun würde. G o t t  gebe e s :  wenn es n u r  nicht wie immer zu spät sein
w ird  I n  h ö h e r e n  K r e i s e n  ist m an  mit den in Rede stehenden
Verhältnissen g ä n z l i c h  u n b e k a n n t ,  wie überhaupt  m it  den meisten 
menschlichen D ingen , und viele suchen ihr Vergnügen  daher im H im m el
reich; d e r  K ö n i g  k e n n t  d i e  F r a g e  d u r c h a u s  n i c h t ,  wie ich a u s  
öfteren Unterredungen m it  ihm  weiß, packt jedoch wie immer d as  deutsche 
Interesse  an , wenn m an  ihn d arau f  b r in g t ;  u n s e r e  P r i n z e n  h a b e n  
e b e n f a l l s  l ä u t e n ,  a b e r  n i c h t  z u s a m m e n s c h l a g e n  h ö r e n ;  höhere 
S ta a t s b e a m te  habe ich auch nicht gefunden, die die S ache  genau kennen, 
außer dem Minister Rochow . . . . ;  einige behaupten, abgesehen vom Rechts- 
punkt könne es den M ächten  doch nicht gleich sein, ob D änem ark  so oder
so groß s e i  Willisen i s t  dienstthuender F lü g e lad ju tan t  und wird
als ' solcher nicht ermangeln den König ans die Sam w er 'sche S ch ri f t  au f
merksam zu machen, oder, w a s  besser ist, ihm d a ra u s  erzählen; vielleicht 
habe ich selbst Gelegenheit dazu. D e r  K ö n i g  l i e s t  l e i d e r  n i c h t  . . . .

W a s  an m ir  liegt und so weit meine Kenntnis; der S a c h e ,  der 
deutschen Publieistik und deren Verarbeiter geht, so wird nichts versäumt, 
w a s  E w .  D .  andeuten" . . . .

Trotz allen diesen B e m ü hu ng en  hatte man aber auch bei der D ip lo 
matie  kein Glück und a ls  ein Schmerzensgeschrei in dieser N oth  sind die 
W orte  des Jus t iz ra th s  J a s p e r  zu betrachten, welche den Herzog von 
Augustenburg auffordern, den deutschen Michel auf die B e ine  zu bringen.

W eshalb  aber sollte der deutsche Michel auf die B e ine gebracht werden, 
weshalb  wollte m a n  d as  Glück und Leben von Tausenden von Menschen 
opfern, weshalb wollte m a n  das deutsche und d as  dänische Volk in einen 
Krieg mit einander verwickeln? N u r  desha lb ,  um  dem Herzog von 
Augustenburg, dem die einfache Existenz eines Gutsbesitzers nicht zusagte, 
eine schleswigholsteinische Krone zu verschaffen, oder, wenn d as  Glück 
ganz gut w ar ,  ihm die dänische Krone aufs H a u p t  zu setzen. „ H ie r in " ,  
sagt der Herzog in einem seiner Briefe selbst, „steckt der Knoten und dies 
ist jetzt die eigentliche Q uelle  zu allen unfern politischen und n a t iona len  
S treit igkeiten."  D a m i t  hat er vollkommen Recht, und wenn seine politischen 
H and lang er  früher die sogenannte, schleswigholsteinische F rage  ventilir ten, 
um  den Herzog von Augustenburg entweder zum Fürsten  der vereinigten 
H e rz o g tü m e r  Holstein und Sch lesw ig  zu machen, oder im F a l l  einer 
R enunciation  der hessischen P rinzen  ihm den W eg zum dänischen K önigs
throne zu bahnen, so haben nunm ehr  dieselben politischen H an d la n g e r ,  
welche zwar nicht mehr in D änem ark ,  sondern n u n  in Deutschland ihr 
Wesen treiben, die B edeu tung  der sogenannten, schleswigholsteinischen F ra g e  
dahin erläu tert,  daß sie behaupten, durch diese F ra g e  werde die deutsche 
F rage  gelöst werden. D a  wir  nun  aber bereits das  traurige Schauspiel 
erlebt haben, daß Tausende für die I n t e rp re ta t io n  der ersten B edeu tung  
der sogenannten, schleswigholsteinischen F rage geopfert w urden , so wird 
wohl noch der beklagenswerthe F a l l  eintreten, daß  m a n  auch der zweiten
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In te rp re ta t io n  blutige O pfer  bringt. W aren  aber diese politischen H an d 
langer früher die Schergen des Herzogs von Augustenburg, so werfen sie 
sich heute aus die große Politik und machen die Schildknappen des preu
ßischen Cavourism us. Doch kehren wir zu dem früheren S ta d iu m  dieser 
Angelegenheit zurück.

Allmählig hatte auch der König Christian VIII. die Ueberzeugung be
kommen, daß das ganze T hun  und Treiben der Augustenburger nu r  der 
Ausfluß einer rein persönlichen Politik sei und daß es sich nunmehr darum 
handele, das eigentliche Recht den augustenburgischen Prätensionen gegen
über auszusprechen. D ies  geschah dann mit dem bekannten, offenen Briefe 
vom 8. J u l i  1846. I n  diesem Briefe erklärte der König auf G rund  des 
bestehenden Rechtes, daß das Herzogthum Schleswig ein untrennbarer 
Theil des dänischen Reiches sei, und daß nur  hinsichtlich einiger Theile 
von Holstein mögliche Zweifel, die sich aber ganz gewiß würden beseitigen 
lassen, obwalten dürften und daß somit das ganze D änem ark  auch in 
Zukunft würde vereint bleiben können. Gegen diesen offenen Brief erhob 
nun sowohl der Herzog von Augustenburg wie auch ein Herzog von 
Glücksburg Protest beim König und beim B undestage. D ie  Prinzen  
Christian und Friedrich von Glücksburg dagegen erklärten sich mit den 
M aßnahm en  des Königs vollkommen einverstanden und erneuerten den bereits 
von ihnen abgelegten Eid der Treue. D e r  P rinz  von R oer mußte aber 
aus  dem Königlichen Dienste austre ten . Ans die großen Massen der B e 
völkerung in den Herzogthümern machten jedoch alle diese Vorgänge keinen 
Eindruck und w aren es einzig und allein die augustenburgischen Ver
schworenen, welche, durch dieselben aufgestachelt, eine größere Rührigkeit 
in ihren Wühlereien entwickelten.

All' dieses geheime T hu n  und Treiben der Verschwörer würde aber 
sehr wahrscheinlich doch keine großen Erfolge gehabt haben, wenn nicht 
durch die Februarrevolution in der ganzen, politischen W eltlage eilte große 
Umwandlung vor sich gegangen wäre. Als die Kunde von der P ariser  
Revolution in die Herzogthümer drang, schrieb der P r inz  von Roer, es 
w ar  am 28. Februar , folgenden B rie f  an  den Herzog von Augustenburg, 
welcher wohl die Absichten und Wünsche dieser Fürstlichkeiten hinreichend 
illustriren dürfte. Dieser B rie f  ist gewissermaßen der jubelnde B eg rüß un gs
schrei der Revolu tion , auf deren T rüm m ern  sich das augustenburgische 
Reich erheben sollte. E r  lau te t:

„ Ic h  sende D i r  einliegend die wichtigen Nachrichten au s  P a r i s .  
W o  ist n u n  d ie  S t ü t z e  d e s  o f f e n e n  B r i e f e s  geblieben, worauf die 
D ä n e n  trum pften? Scheel und Moltke werden doch wohl etwas schwül 
zu M uth e  sein. D ie  Privilegien des Landes werden doch wahrscheinlich 
bessere Ausnahme finden, wenn Reventlow ihre Bestätigung fordert . . . .

W o bleibt M e t t e r n i c h  mit seiner dummen Politique jetzt? D a s  
Erste wird ja  sein, daß Frankreich die Verfassung für M a i la n d  fordert, 
und losbricht um den I t a l ie n e rn  zu helfen. P reußen  soll sich auch für 
seine Rheinprovinzen in Acht nehmen. D e r  K ö n i g  v o n  B e l g i e n  
kann auch einpacken. —  K u r z ,  e s  ist jetzt  a l l e s  a u s  d e r  W i p p e !  . . . . "

I n  der T h a t  stand Alles aus der Wippe, aber nicht deshalb, weil 
die Kraft  der Revolution eine so große gewesen wäre, daß sie unter allen 
Umständen gesiegt haben würde, sondern deshalb, weil in ganz E uropa , 
wo auch immer die Revolution ihr H a u p t  erhob, keine M ä n n e r  an  der2»
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Spitze der Regierungen, der Armeen it. s. w. standen, welche den Muth 
hatten, im entscheidenden Augenblicke eine große Verantwortung zu über
nehmen. Auf diesen Muth einer großen, moralischen Verantwortung 
kommt es aber in Zeiten revolutionairer Bewegungen immer an: der
jenige, welcher ihn besitzt, wird, wenn ihn der Zufall oder die Ereignisse 
oder der Wille einer Regierung oder der Erfolg einer Partei an die Spitze 
stellen, sofort der unumschränkte Herr des Ausstandes sein.

Es zeigte sich sofort beim Ausbruch der Revolution, daß es dem 
Herzog nicht um das Volk, sondern mir um seine persönliche Interessen 
zu thun war. Die Revolution, die er herausbeschworen, fürchtete er nun, 
als sie da war, denn die Revolution ist ja ein Kind, das seine Eltern 
verschlingt, und so suchte er sich denn Bundesgenossen, die ein gleiches 
Interesse, wie er, haben mußten, die Demokratie zu unterdrücken. Der 
König von Preußen, welcher in jenen Tagen seinen bekannten Umzug mit 
der schwarz-roth-goldenen Fahne in Berlin gehalten hatte, ließ sich bereit
willig finden, dem 'Herzog von Augnstenburg zu secundiren, und so rückten 
denn die preußischen Garden in Holstein ein. Dieser Schritt des Königs 
von Preußen war eigentlich schon der Beginn der letzten Phase der 
augustenburgischen Frage, indem nunmehr der Herzog eigentlich nur noch als 
Agent des Großpreußenthums betrachtet werden konnte, so sehr auch derselbe 
selbst vom Gegeutheil überzeugt feilt mag. M it der Zeit hat sich ja auch 
dieser Uebergang vom Schleswigholsteinismus zum Großpreußenthnm, 
wenn auch nicht beim Herzog von Augnstenburg, der noch immer aus die 
schleswigholsteiuische Krone rechnet, so doch bei seinen früheren Hand
langern bestens vollzogen und sind diese Herren inzwischen ja auch preu
ßische Geheimräthe n. s. w. geworden. Diese früheren, augnstenburgischen 
Agenten traten großenteils der Gothaischen Partei bei und waren mit 
ihr für die Absichten des preußischen Cavourismus thätig. Dieser Ueber
gang vom augustenburgischen zum Hohenzolleruschen Cavourismus ist das 
letzte Entwickelungsstadium der augustenburgischen Theorie, es ist der 
Abschnitt, wo sie sich selbst aushebt. Neuerdings haben ja auch bereits 
diese schleswigholsteinischeu Gothaer oder gothaischen Schleswigholsteiner 
in der kleindeutschen Presse den Gedanken einer Theilung Schleswigs ven- 
t ilir t und damit die Lügenhaftigkeit und Hohlheit des Schleswigholstei
nismus selber dargethan. Denn entweder ist der Schleswigholsteinismus 
eine Wahrheit und dann kennt er keine Theilung Schleswigs, oder er ist 
eben, was er auch in der That ist, eine Lüge und dann darf er freilich 
seine Forderungen ändern, wie man einen Handschuh wechselt. Früher 
hiefi es „Op ewig ungedeckt", weil es einer augustenburgischen Krone 
galt, heute heißt es, Schleswig ist zu theilen, weil P r eußen  nur den 
Kieler Hasen braucht, durch eine Theilung Schleswigs aber beide User 
desselben holsteinisch werden.

Nach den Auszeichnungen des Prinzen von Noer (Zürich, Meyer & 
Zeller, II. Auslage, 1861) sollen nun die Gründe der Revolution ganz 
andere als die oben mitgetheilten gewesen sein und wird sich über diese prinz- 
lichen Behauptungen auch wohl Niemand wundern, der den wahren Sach
verhalt kennt, sondern Jedermann sehr leicht begreifen, daß es vornehmlich 
dem Prinzen daraus ankommen mußte, zu versuchen, sich von den gegen 
ihn erhobenen Beschuldigungen rein zu waschen. Interessant ist es jedoch, 
aus den Auszeichnungen des Prinzen zu ersehen, daß er behauptet, die



kleinen, deutschen Fürsten dadurch gerettet zu haben, daß er die Procla
mation der Republik verhindert hätte, und daß er dem Satze der von 
Beseler und Reventlow entworfenen Proclamation: „W ir werden uns 
mit aller Kraft den Einheits- und Freiheitsbestrebnngen Deutschlands an
schließen", nicht beigestimmt habe. W ir glauben nun zwar nicht, daß 
er die kleinen, deutschen Fürsten gerettet habe, denn eine Kieler Republik 
würde eine Seifenblase gewesen sein, die bald zerplatzt wäre, aber wir 
glauben von ganzem Herzen, daß er der Feudalritter war, welcher so 
wenig ein einiges Deutschland, wie ein einiges Dänemark wollte und der 
eine tief eingewurzelte Abneigung gegen alle Demokratie besaß, wenn wir 
auch nicht annehmen, daß sein bekannter Zug auf Rendsburg die Gründe 
hatte, welche er dafür angiebt.

Es ist eine eigenthümliche Sache um diesen Rendsburger Zug. Der 
Prinz giebt als Gnmd für denselben an, daß er das Centrum der Be
wegung von Kiel habe nach Rendsburg verlegen müssen, um die Kieler 
Demokratie und die Republikaner nicht zur Obergewalt gelangen zu lassen, 
welche ja eigentlich die Unruhstifter gewesen wären, denn die holsteinische 
Bevölkerung sei im Großen und Ganzen konservativ. Ebenso sollten seine 
Bemühungen gegen die Kopenhagener Demokratie gerichtet gewesen sein, 
denn in allem seinem Thun und Treiben wäre ja die eigentlich leitende 
Absicht die gewesen, die königliche Gewalt zu sichern, dem König, seinem 
Herrn, zu dienen. Diesen prinzlichen Versicherungen nach zu urtheilen 
hätte man nun doch aber gewiß glauben dürfen, daß es dem Prinzen 
von Noer auf nichts mehr angekommen sein könne, als darauf, die Be
fehle des Königs zu erfahren. Was thut er aber? Als er mit dem 
Kieler Jägercorps und den fünfzig Freiwilligen sich auf dem Kieler Bahn
hofe befand und noch auf etwaige Verstärkungen wartete, sah er den 
Kopenhagener Dampfer in den Hafen einlaufen. Jeder unbefangene 
Mensch wird nun auf Grund der prinzlichen Loyalitätsversicherungen 
glauben, dies würde den Prinzen zum Bleiben bestimmt haben, denn der 
Dampfer konnte ja wahrscheinlicher Weise wichtige Depeschen aus Kopen
hagen bringen. Aber nein, der „loyale" Prinz thut gerade das Gegen- 
theil, er giebt den Befehl zur Abfahrt und im Angesichte des ankommenden 
Dampfers braust der Eisenbahnzug gen Rendsburg.

Uns fehlen fiir die Bezeichnung dieser Handlungsweise parlamentarische 
Ausdrücke und überlassen wir es deshalb dem Leser, das geeignete Wort selber 
in Anwendung zu bringen. Wir wollen hier nur hinzufügen, daß es der 
Prinz selbst ist, welcher diesen ganzen Vorgang erzählt und kann Jeder 
die betreffende Darstellung in dessen Aufzeichnungen Nachlesen. Jedenfalls 
geht aus dem eigenen Berichte des Prinzen auf das unzweifelhafteste 
hervor, daß es ihm nicht um die Befestigung der königlichen Macht zu 
thun war, sondern um Befriedigung persönlichen Ehrgeizes, um Befriedi
gung dynastischer Gelüste. Denn wäre es ihm auf Sicherung der könig
lichen Autorität angekommen, so hätte er die Kieler Demokratie viel leichter 
dadurch unterdrücken können, daß er in der Nacht vor seiner Abfahrt nach 
Rendsburg einen reitenden Boten nach dieser Stadt geschickt hätte, um sich 
von dem dortigen Kommandanten die nöthige Infanterie und Artillerie mit 
einem Extrazuge schicken zu lassen, und er würde in derselben Zeit, wo er mit 
seiner Abfahrt beschäftigt war, bereits im Stande gewesen sein, den Kieler 
Aufstand vollständig zu unterdrücken und den königlichen Befehl Geltung
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zu schaffen. Damit wäre aber auch zu gleicher Zeit die ganze, schleswig- 
holsteinische Revolution im Keime erstickt gewesen und Tausende vor Un
glück bewahrt worden. Darum war es aber dem Prinzen von Noer nicht 
zu thün und so fuhr er denn gen Rendsburg. Seine Ausreden in 23ezitg 
ans Wahrung des Princips der Untrennbarkeit der Herzogthümer Holstein 
und Schleswig, welche er zur Beschönigung dieser Fahrt macht, sind aber, 
ganz abgesehen davon, daß sie all und jeder staatsrechtlichen Grundlagen 
entbehren, schon um deßwillen n ich t stichhaltig, als es doch wohl in erster 
Reihe auf das ta t sächl i che Wohl von Hunderttausenden und erst in 
zweiter Reihe auf das vorgebl i che Wohl derselben ankommt. Im  
Munde eines Kieler Republikaners hätten die Ausreden des Prinzen von 
Noer einen gewissen Sinn, in dem Munde dieses durchlauchtigsten Prinzen 
selber klingen sie aber mehr, als sonderbar, in dem Munde eines Prinzen, 
dessen Vorfahren sich wegen ihres eigenthümlichen Benehmens die spöttische 
Bemerkung zuzogen: On est de la famille du Hoi!

Wie sehr es aber auch dem Prinzen nur auf die Realisation der 
augustenburgischen Pläne ankam, beweisen schon die ersten Ernennungen, 
welche er vornahm, und figuriren unter denselben bereits die alten Agenten 
der Augustenbnrger, die Samwer, Bracklow, Krogb u. s. w. Deshalb 
blickte er auch sofort mit Mißgunst auf den Esmarch-Clausenschen Aufruf, 
welcher die Freischaaren ins Land brachte und erblickte er in demselben 
„revolutionäre", d. H. anti - augustenburgische Gelüste. Aus demselben 
Grunde der Furcht vor anti-augnstenburgischen Bestrebungen genehmigte 
er auch bei Bildung der provisorischen Regierung den E in tritt des Herrn 
Olshansen in dieselbe, um zu verhindern, daß Herr Clausen, welcher be
kanntlich früher gegen die augustenburgischen Gelüste aufgetreten war, 
darin ausgenommen werde.

Die staatsmännischen Leistungen der provisorischen Regierung sowohl, 
als auch die der späteren Statthalterschaft, waren überaus unbedeutend 
und zieht man einige Proklamationen und sonstige Phrasen ab, so bleibt 
in der That nichts übrig, und man begreift kaum, wie sich das Volk für 
derartige Politiker, die augenscheinlich keinen Begriff von staatlichen O r
ganisationen und Reformen hatten, zu schlagen vermochte. Aus den Auf
zeichnungen des Prinzen zu Noer geht außerdem noch hervor, bis zu 
welchem' Grade die leitenden Persönlichkeiten nicht nur von dem Stand
punkte persönlicher Gunst, sondern auch von dem des persönlichen Nutzens 
ans, die Regierungsangelegenheiten in die Hand nahmen und ordneten. 
Sonderbar berührt es jedoch, daß der Prinz zu Noer sich so sehr auf das 
hohe Pferd setzt, wenn er von den Armeelieferungen eines gewissen M it
gliedes der provisorischen Regierung spricht, während er doch bedenken 
müßte, daß sein eigenes Treiben und i)as seines Bruders viel schlimmer 
war, als dieses Krämerbenehmen.

Der Prinz von Noer scheiterte schon während der Revolution und 
glauben wir sehr gern, daß sein acht und vierzigster Geburtstag, wo er 
es nach seinen Aufzeichnungen noch in der Hand gehabt haben will, die 
provisorische Regierung zu unterdrücken und sich allein an die Spitze des 
Ganzen zu bringen, sehr bitter gewesen sein mag. Es dürfte jedoch sehr 
leicht der Fall sein, daß diese „freiwillige" Entsagung nicht viel zu be
deuten hatte, fccnjt jedes selbstständige Vorgehen von Seiten des Prinzen 
in dem damaligen Augenblicke würde ohne Zweifel nur die Folge gehabt



haben, daß die deutschen Regierungen gegen ihn eingeschritten wären. 
Die Augusten bürg er hatten eben nur, wie ein französisches Sprichwort 
sagt, „für den König von Preußen gearbeitet".

Es ist ein sonderbares Schauspiel zu sehen, wie der Prinz von Noer 
am Schlüsse seiner Aufzeichnungen fast auf den seinem eigenen entgegen
gesetzten, politischen Standpunkt hinübergeht und wie derselbe Mann, 
welcher in den dreißiger lind vierziger Jahren dieses Jahrhunderts Regenten
gunst und Diplomatenfreundschaft nicht hoch genug anzuschlagen vermochte, 
nun auf einmal auf Beide mit einem bittern Lächeln herabsieht imb An
sichten proclamirt, die an Demokratie streifen und sich in bitterster Weise 
über Regentenerziehung ergehen.

Die Schlußworte der Aufzeichnungen sind eigentlich das Todesurtheil, 
welches der Prinz über sich selbst ausspricht.

Trotz allen schönen Auseinandersetzungen des Prinzen ist es aber um 
sein politisches Talent nicht sonderlich bestellt, denn er beging sogleich zu 
Anfang der Revolution den groben Fehler, daß er sich nicht zum militai- 
rischen Diktator aufwarf und die Reventlow, Beseler, Schmidt u. s. w. 
nicht zu seinen bloßen Beamten herabdrückte, sondern daß er sie als seine 
Rivalen neben sich behielt. Er hat somit in letzter Instanz auch bewiesen, 
daß er im Grunde ebenso unfähig, als gesetzlich unberechtigt handelte. 
Er machte sich eben desselben Anachronismus schuldig, dem so manche 
seiner Standesgenossen verfallen, wenn sie glauben, daß sie eine Volks
bewegung leiten und ausnützen können, ohne sich selbst auf den Boden 
der Volksideen stellen zu müssen. Er ging also mit Fug und Recht zu 
Grunde, da er gerade eine solche fürstliche Natur war, wie die, welche er 
selbst am Schlüsse seines Buches verwirft.

Interessant wäre es deshalb zu wissen, ob dieser Schluß seiner Auf
zeichnungen von ihm selbst herrühre, oder demjenigen seine Entstehung 
verdanke, welcher die „prinzliche Schrift" „bearbeitet" hat. Sie ist nämlich 
wie ich genau weiß, von einem meiner ehemaligen Freunde umgearbeitet 
worden und hängt diese Umarbeitung, nicht der I n h a l t  derselben, 
sehr wahrscheinlich mit gewissen neueren Vorgängen in Deutschland enger 
zusammen, als es den Anschein hat. Findet aber dieser Zusammenhang 
wirklich statt, so wäre damit der Schlüssel zu einer der größten, politischen 
Jntriguen der neueren Zeit gefund.en und würden sich in diesem Falle 
wenigstens die literarischen Lebenspfade des durchlauchtigsten Prinzen von 
Noer und meiner demokratischen Wenigkeit noch einmal kreuzen. Um hier 
aber anzudeuten, auf welchem Gebiete jene Intrigue, wenn sie, wie ich 
glaube, wirklich stattgefunden hat, hauptsächlich ausgetreten ist, sei hier 
mitgetheilt, daß sie nicht nur die deutsche Wehrvereinsangelegenheit un
mittelbar veranlaßt, sondern auch dieselbe vornehmlich ausgebeutet haben 
dürfte, um ihre Zwecke zu erreichen. Meine desfallsigen Vermuthungen 
werde ich wahrscheinlicher Weise in einer besondern Schrift niederlegen, 
damit diese Angelegenheit vollständig aufgeklärt werden könne.

Zum Schluß möge aber auch noch des Herzogs von Augustenburg 
mit einigen Worten gedacht sein.

Der Leser erinnert sich jedenfalls, daß ab und zu in der deutschen 
Presse gewisse Artikel auftauchen, in denen davon die Rede ist, daß die 
Bevölkerung der Herzogtümer Holstein und Schleswig noch immer dieses 
Fürsten harre, daß ihm ihr Herz entgegenschlage und was dergleichen
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Unsinn mehr ist. Es tauchen auch mitunter Correspondenzen auf, in denen 
behauptet wird, daß der Herzog von Augustenburg für seine frühere Be
sitzungen, welche er an die dänische Regierung verkaufte, nicht genügend 
entschädigt worden sei. Alles Dies ist mm Lug und Trug und tendenziöse 
Zeitungsspiegelfechterei. Der Herzog von Augustenburg hat den vollen 
Werth seiner Güter ersetzt erhalten und in den Herzogtümern Holstein 
und Schleswig denken höchstens einige vereinzelte Personen an Sei Hoch- 
fürstliche Durchlaucht. Se. Hochfürstliche Durchlaucht wäre übrigens mich 
gar nicht im S t ande,  solchem Sehnsuchtsrufe einiger Holsteiner oder 
Schleswigs Folge zu leisten, denn Hochdieselben haben in der, bei Ueber- 
gabe Hochihrer ehemaligen Güter im Herzogthum Schleswig ausgestellten 
Cessionsacte Folgendes ausdrücklich versprochen:

„Ueberdies verpflichten Wir uns hierdurch nicht allein dazu, für 
Unsere Person und Unsere Familie inskünftige Unseren Aufenthalt außer
halb Ihrer Königlichen Majestät Reiche und Lande, worin W ir oder Unsere 
Nachkommen selbstverständlich kein Grundeigentum erwerben dürfen oder 
wollen, zu nehmen, sondern geloben itub versprechen außerdem fü r  Uns 
und Unsere F a mi l i e  bei Fürstlichen Worten und Ehren, Nichts, wo
durch die Ruhe in Ihrer Königlichen Majestät Reichen und Landen gestört 
oder gefährdet werden könnte, vornehmen, ungleichen den von Ihrer König
lichen Majestät in Bezug auf die Ordnung der Erbfolge für alle unter 
Allerhöchstdero Scepter gegenwärtig vereinten Lande oder die eventuelle 
Organisation Allerhöchstdero Monarchie gefaßten oder künftig zu fassenden 
Beschlüssen in keiner Weise entgegentreten zu wollen."

Man sieht also, daß es dem Herzog von Augustenburg, so lange für 
ihn ein fürstliches Wort und eine fürstliche Ehre nicht blos eine Phrase 
sein sollen, sogar unmöglich ist, die Herzogtümer Holstein und Schleswig 
anders, als durch seine Abwesenheit, zu beglücken.

Die Augustenburg er und der Schleswigholsteinismus machten also 
Fiasko, wie sie dies auch immer thun werden, mag das nun auf dem 
Wege einer Vergewaltigung^ durch Dänemark, durch Preußen oder durch 
Rußland geschehen. Der Schleswigholsteinismus als solcher wird es nie
mals zu Etwas bringen, denn er ist ein Widerspruch in sich selbst und 
eine der größten, historischen und politischen Lügen, welche jemals aus
gedacht worden sind.

I n  dem folgenden Kapitel werden wir uns mit der schleswigholstei
nischen Theorie insbesondere beschäftigen.



Hassen wir das schleswigholsteinische Programm näher ins Auge, 
so finden wir, daß dasselbe aus folgenden drei Hauptsätzen besteht, welche 
darauf hinauslaufen:

1) daß die Herzog thümer selbstständige, von Dänemark unabhängige 
Staaten,

2) daß sie unzertrennlich mit einander verbunden und
3) daß sie nur im Mannsstamme des Königs Christian 1. vererblich 

seien.
Ueber diesen letzten Punkt dürfte es nach dem Londoner Protokoll, 

welches die Erbfolgefrage ein für alle Mal endgültig geregelt hat, über
flüssig sein, irgend ein Wort zu verlieren, und käme es somit nur darauf 
an, die beiden ersten Punkte in Betracht zu ziehen. I n  Betreff dieser 
bemerke ich nun, daß die sogenannten Schleswigholsteiner dieselben mit 
der sogenannten Constitutio Valdemariana von 1326 und mit der Wahl- 
capitulation von 1460 hauptsächlich zu stützen versuchen. Es würde also 
nur darauf ankommen, zu untersuchen, welche staatsrechtliche Bedeutung 
diese Aktenstücke in Anspruch nehmen dürfen, um danach bemessen zu 
können, ob der Schleswigholsteinismus eine Wahrheit oder eine Lüge sei.

Auf Grund der Constitutio Valdemariana soll nun, wie die Schleswig- 
Holsteiner behaupten, die Selbstständigkeit der Herzogthümer Holstein und 
Schleswig ein für alle Mal sicher gestellt sein und soll aus dem Wort
laute derselben folgen, daß Dänemark und Schleswig niemals until werden, 
niemals mit einander denselben Herrscher haben dürften. Das Sonder
barste, was Einem aber schon bei dem ersten Schritte entgegentritt, ist, 
daß die sogenannte Constitutio Valdemariana selbst nirgends existirt, sondern 
sich über dieselbe nur eine einzige Notiz in einem Schriftstücke findet, das 
von Leuten angefertigt wurde,' welche ein persönliches Interesse haben 
mußten, wenigstens das zu wünschen, was in der sogenannten Constitutio 
Valdemariana hat stehen sollen. Diese Notiz findet sich in dem Reverse, 
welchen der Graf Christian von Oldenburg im term 28. Ju li 1448 aus
stellte, um dadurch seiner Wahl zum König von Dänemark vorzuarbeiten. 
Aus diesem Reverse des Grafen Christian von Oldenburg geht nun hervor, 
daß man ihm besiegelte Briefe, alte Schriften und Handfesten von König 
Waldemar und dem dänischen Reichsrathe aus dem Jahre 1326 vorgelegt 
und daß sich in diesen Papieren unter Ändern auch der Artikel befunden
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habe: Item Ducatus Sunder-Jutiae regno et coronae Daciae non unietur neo 
annectetur ita quod unus sit dominus utriusque, mtb welchen aufrecht zu 
erhalten er für sich und feine Leibeserben verspreche, wenn er König von 
Dänemark werden würde.

Es fei schon hier bemerkt, daß dieser Revers dem Grafen Christian 
von Oldenburg zur Unterschrift vorgelegt wurde, bevor  er K önig von 
D ä n e m a r k  gewor den  w a r ,  daß also nur ein Graf von Oldenburg 
eine Verpflichtung übernahm, welche selbstverständlich in keiner Weise den 
Staat Dänemark, welcher ja zu jenem Grafen noch in keinerlei Beziehung 
stand, zu irgend Etwas zu verpflichten vermochte, denn Jemand, welcher 
noch nicht König ist, kann bekanntlich auch nicht die Rechte eines Königs 
ausüben. Ferner fei schon hier bemerkt, daß man behauptet, diejenigen 
Dokumente, von welchen hier die Rede ist, rührten von König Waldemar 
und dem dänischen Re i chs ra the  her, während es ein malüiöses, 
den Schleswigholsteinern ungünstiges Schicksal w ill, daß es im Jahre 
1326 gar keinen dänischen Reichsrath gab, also auch schon ans diesem 
Grunde die sogenannte Constitutio Valdemariana vollständig werthlos sein 
dürfte.

Der Hauptgrund für die Nichtigkeit der Const. Vald. ist aber der, 
daß sie, wenn sie überhaupt jemals ausgestellt worden'ist, von einem 
zwölfjährigen Knaben, einem schleswigschen Lehnsherzoge Waldemar, aus 
Veranlassung seines Vormundes, des Grasen Gerhard von Holstein, um 
deswillen ausgestellt wurde, damit Letzterer für sich selbst das Herzogthnm 
Schleswig erwürbe. Die Absicht, welche also den Grasen Gerhard leitete, 
war die einer Beeinträchtigung seines Mündels, der sich als König von 
Dänemark jedenfalls im Verlust befand, sobald der Gras Gerhard von 
Holstein das Herzogthum Schleswig erhielt. Dieser Umstand ist aber für 
die Ungültigkeit der Const. Vald. entscheidend, da ja die Verleitung eines 
Mündels durch seinen Vormund zum Zwecke der Benachtheiligung des 
Erstem zu Gunsten des Letztem niemals rechtskräftige Folgen haben kann. 
Außerdem muß berücksichtigt werden, daß Waldemar nur ein Usurpator 
des dänischen Thrones war und dessen Besitz auch schon nach vier Jahren 
wieder aufgeben mußte, so daß seine politischen Handlungen in keiner 
Weise die Lehnsverbindung, in welcher Schleswig zu Dänemark stand, 
ausheben konnten.

Andere minder erhebliche Gründe gegen die Aechtheit der Const. Vald. 
dürsten die sein, daß sich dieselbe nicht einmal in der unterm 7. Juni 1326 
in Waldemars Namen dem Grafen Gerhard von Holstein ausgestellten 
Handseste, wie ebensowenig in dem am 15. August desselben Jahres aus
gestellten Lehnsbriese, durch welchen Gras Gerhard mit dem Herzogthum 
Schleswig belehnt wurde, wie ebensowenig in der am 16. August des
selben Jahres von den dänischen Rächen ausgesertigten Bestätigung dieses 
Lehnsbrieses erwähnt findet. Dann dürfte noch bernerkenswerth sein, daß 
ja der in dem Revers von 1448 aus der sogenannten Const. Vald. hin
übergenommene Separatartikel durch die Wahleapitulation von 1460 mit 
jenem Reverse selbst hinfällig wurde.

Unter allen Umständen dürfte es somit seststehen, daß die Const. Vakl. 
nicht die geringste, staatsrechtliche Bedeutung für sich in Anspruch nehmen 
kann und daß mit ihr and) selbstverständlich die aus ihrem vermeint
lichen, staatsrechtlichen Werth begründeten Behauptungen des Schleswig-
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Holsteinismus in sich selber zusammenfallen. Vielleicht dürfte es aber an 
dieser Stelle ganz am Platze sein, die Herren Schleswigholsteiner zu fragen, 
warum sie denn bei ihrer merkwürdigen Vorliebe für alte Papiere nicht vor
gezogen haben, auf ein älteres Papier, dessen Wortlaut man wenigstens 
kennt und welches sich deshalb viel mehr, als die Const. Vakl., zu einer 
staatsrechtlichen Grundlage eignen dürfte, zurückzugehen und dasselbe zur 
Basis einer neuen Staatsordnung zu machen? Warum aus den Knaben 
Waldemar bauen, wenn mein vor ihm einen großen und mächtigen, deut
schen Kaiser hat, der in seiner Jugend im Jahre 1214 auch ein Papier 
ausstellte*), das aber freilich ganz anders lautete, als die sogenannte 
Const. Vakl., das in keiner Weise die Rechte des dänischen Königs zu ver
mindern, sondern zu vergrößern und zu befestigen bemüht war? Und 
dieser deutsche Kaiser war der glänzende, poesievolle Hohenstaufe Friedrich II., 
und jener dänische König der große und gewaltige Waldemar 11., welcher 
aus seiner Siegeslaufbahn so große Fortschritte machte, das ihm die Küsten 
der Ostsee bis Kurland, Livland und Esthland gehorchten und es fast schien, 
als solle sich unter ihm der Traum eines großen, baltischen Reiches ver
wirklichen! Das paßt freilich nicht in die Doktrin der Schleswigholsteiner 
und da wir jenes Schriftstückes zur Unterstützung unserer Ansichten nicht 
bedürfen, so wollen wir uns mit dem Hinweis auf dasselbe begnügen. 
Nunmehr käme es also nur noch darauf an, zu sehen, ob sich die Wahl- 
capitulation von 1460 und die mit ihr in Verbindung stehenden Akten
stücke als eine bessere Stütze der schleswigholsteinischen Theorie ausweisen 
werden.

Die Verhandlungen, welche im Jahre 1460 zu dem Zwecke statt- 
fauden, den König Christian I. von Dänemark von den Ständen zum 
Herzog von Schleswig wählen zu lassen, bewegten sich und konnten sich 
auch nur auf der Basis bewegen, welche von vorneherein durch das Lehns- 
verhältniß, in welchem Schleswig zu Dänemark stand, gegeben war. Ein 
solches Lehnsverhältniß schafft aber immer und wenn auch nur mittelbar 
zwischen dem Hauptlande und dem Lehnslande eine Realunion, es be
wirkt, daß wer auch immer den Thron des Hauptlandes einnehmen möge 
jeder Zeit die Lehnsrechte über das Nebenland ausübe. Es ist also wohl 
festzuhalten, das bereits vor den Verhandlungen des Jahres 1460 zwischen 
Dänemark und Schleswig eine Realunion bestand, welche durch eine 
Personalunion wohl mehr geklärt, nicht aber in ihrem Wesen verändert 
werden konnte. Das Wesentliche also, worauf es ankommt, war die 
bereits vorhandene Realunion, das Unwesentliche, Zufällige dagegen die 
Personalunion in Folge der Erwählung des Königs Christians I. zum 
Herzog vou Schleswig. Christian I. vereinigte nur zufälliger Weise in 
seiner Person den Lehnsherrn und den Lehnsmann, während der Staat 
Dänemark wesentlich und nicht blos zufällig durch seine Lehnsherrlichkeit 
über Schleswig sich mit diesem Lande in einer Realunion befand. Dieses 
Sachverhältniß war den unterhandelnden Parteien von 1460 ebenso gut 
bekannt, wie heute alle diejenigen dasselbe kennen, welche sich die Mühe 
gaben, sich mit den wirklichen Verhältnissen vertraut zu machen. Im  
Jahre 1460 beabsichtigte man durchaus nicht, bei Abschluß der Verhand
lungen eine Staatseinheit zwischen Holstein und Schleswig herzustellen,

*) Cf. Sammlung der wichtigsten Reichsgrundgesetze von G. F. von Martens I., S . 4.
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sondern man wollte für diese beiden Herzogthümer nur eine Personalunion 
schaffen. Dieses Letztere ist auch der Sinn des bekannten Satzes aus 
jenen Verhandlungen: „Sie sollen ewig zusammenbleiben ungetheilt", 
welchen die Schleswigholsteiner in sein grades Gegentheil verkehrten. Daß 
aber an eine derartige Vereinigung der Herzogthümer Holstein und 
Schleswig, wie sie von den schleswigholsteinischen Doktrinären behauptet 
wird, nicht gedacht sein konnte, erhellt schon um deswillen um so klarer, 
als in der sogenannten, tapfern Verbesserung der Privilegien die Abhal
tung eines Sonderlandtages für jedes Land ausdrücklich versprochen wurde. 
Wenn nun später gemeinschaftlige Landtage stattfanden, so tritt damit 
nur ein Ansnahmeverhältniß, durchaus aber kein Verfassungsrecht zu Tage. 
Sollte jedoch dieser Grund für die Nichtigkeit der vorgeblichen Staats
einheit zwischen Holstein und Schleswig noch nicht genügen, so dürfte ein 
anderer Punkt unt so besser geeignet sein, die vollständige, rechtliche Un
möglichkeit einer solchen Verbindung beider Länder darzuthun. Schleswig 
war nämlich, wie schon gesagt, ein dänisches Lehn, Holstein dagegen ein 
deutsches. Beide Länder befanden sich daher mit verschiedenen Staaten 
in Realunion und konnten somit wohl schwerlich unter einander in Real
union treten. Was diese angebliche Realunion beider Herzogthümer übri
gens in Wahrheit zu bedeuten hatte, sollte sich sofort zeigen, als die 
Söhne des Königs Christians I. beide Länder unter sich theilten. Die 
Realunion, welche niemals existirt hatte, wurde durch diese Theilung gewiß 
auch nicht ins Leben gerufen, und die Personalunion, welche man 1460 
beabsichtigt hatte, war durch diese Theilung mehr als in Frage gestellt. 
Man kann danach am Besten die Bedeutung des „Op ewig üngedeelt", 
beurtheilen, daß das Verhältniß Holsteins zu Schleswig sich öfter ver
änderte, das Verhältniß Schleswigs zu Dänemark aber immer dasselbe 
blieb. Ja , in späterer Zeit mußten die Herzöge zu Schleswig dieses 
Verhältniß ihres Landes zu Dänemark im Odenseer Vergleiche von 1579 
ausdrücklich anerkennen und Dänemark Lehnshülfe versprechen, und 
empfingen sie dagegen das Versprechen der erblichen Gesammtbelehnung, 
wenn sie zur gehörigen Ze i t  um die Lehnsempfängniß nach
suchten. Wie sehr man dieses Lehnsverhältniß des Herzogthums 
Schleswig zu Dänemark stets im Auge behielt, beweist imter Anderem 
auch die Thatsache, daß sich der König von Dänemark als Herzog von 
Schleswig, indem er sich hiebei vertreten ließ, selbst die Belehnung er- 
fheilte. Die späteren Herzöge zu Schleswig verfolgten mehr und mehr 
persönliche Interessen, so daß es endlich dem Schwiegervater des Königs 
Karl Gustav von Schweden, dem Herzoge von Gottorp, gelang, sich mit 
schwedischer Hülfe eine Art von Sonverainität zu verschaffen, welche aber 
in keiner Weise den Charakter des Gottorpischen Antheils an Schleswig, 
als eines dänischen Lehns, berührte. Dies wird dadurch noch um so 
klarer und unzweifelhafter, daß sich der König Friederich 111. in seiner 
Eigenschaft als Herzog zu Schleswig vom dänischen Reichsrathe gleichfalls 
die Sonverainität ertheilen ließ, damit sowohl der königliche, wie der 
herzogliche Theil des Herzogthums Schleswig in jeder Weise gleich ständen. 
Uebrigens war diese sogenannte Souverainität von keiner großen Bedeu
tung,'indem sie in weiter Nichts bestand, als in der persönlichen Be
freiung von der Verpflichtung, die Belehnung nachsuchen und Lehnshülfe 
leisten zu müssen.
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Doch wollen wir wieder zu den Behauptungen der schleswigholstei- 
uischen Schriftsteller über die Verhandlungen des Jahres 1460 zurück
kehren.

Die Dreistigkeit dieser Herren geht so weit, zu versichern, daß der 
Wunsch nach einer Vereinigung beider Länder damals von der großen 
Masse der Bevölkerung gehegt worden sei. Die Lächerlichkeit dieser Be
hauptung wird mau sofort ihrem ganzen Umfange nach zu würdigen 
wissen, wenn man hört, daß die große Masse der Bevölkerung beider 
Länder gar nicht gefragt worden ist. M it der schleswigschen Ritterschaft 
verhielt sich das freilich anders. I n  ihrem Interesse lag es durchaus, 
eine Vereinigung beider Länder herbeizuführen, da sie selbst ja nur ein 
Familienglied der holsteinischen Ritterschaft war. Es war nämlich einer 
der feinsten, politischen Kunstgriffe des Grafen Gerhard von Holstein ge
wesen, den holsteinischen Adel mit schleswigschen Gütern zu beschenken und 
ihn auf diese Weise in Schleswig ansässig zu machen, und indem hiedurch 
Gerhard von Holstein den dänischen Adel aus Schleswig verdrängte und 
dann dem deutschen Adel in Schleswig zu Macht und Würde verhalf, 
befestigte er seine eigene Macht in dem neu erlangten Herzogthum. Der 
holsteinische Adel in Schleswig erhielt durch seine Famielienzusammen- 
gehörigkeit mit dem Adel in Holstein von vorn herein die Tendenz, die 
persönlichen Bande zwischen sich und der holsteinischen Adelscorporation 
in politische umzugestalten, um zu verhüten, daß die Beziehungen Schles
wigs zu Dänemark immer innigere würden, weil dadurch natürlicher Weise 
die Macht der schleswigschen Ritterschaft gebrochen worden sein würde. 
Erst das volle Begreifen dieser politischen und socialen Stellung der schles- 
wigscheu Ritterschaft ermöglicht ein volles Verständuiß der späteren Ent
wickelung Schleswigs, des ferneren Benehmens seiner Aristokratie u. s. w. 
Nur wer sich diese Sachlage vollständig klar gemacht hat, kann die heutige 
Ausbildung des Schleswigholsteinismus verstehen.

M it diesen Corporationen und durchaus nicht mit dem Volke fanden 
nun die Verhandlungen statt, welche eine vorläufige Beendigung am 
5. März 1460 durch die sogenannte Wahlcapitulation von Ribe erhielten. 
I n  dieser Wahlcapitulation nimmt nun die Sicherstellung der persön
lichen Vortheile der Ritterschaft eine große Stelle ein und scheinen Dinge, 
wie z. B. Steuern, einen Gegenstand großen Widerwillens für die Feudal- 
Herren abgegeben zu haben. Trotz allen Koncessionen der Wahlcapitu
lation genügte der Inhalt derselben den Ritterschaftlern nicht, und so kam 
denn am 4. April desselben Jahres eine Erweiterung jener Koncessionen 
unter dem Namen „ene läppere Vorbeteringhe der Privileigient4 in Kiel zu 
Stande. I n  diesem Aktenstücke versprach der König:

1) keinen Krieg ohne Zustimmung des Rathes und der Stände dieser 
Lande beginnen,

2) alljährlich einen Landtag für Holstein in Bornehöved und für 
Schleswig einen solchen in Urnehöved abhalten und

3) anerkennen zu wollen, daß im Fall der König nur einen Sohn 
hinterlasse, welcher in Dänemark König sei, die Stände nur dann 
verpflichtet sein sollten denselben zu ihrem Herrn zu wählen, wenn 
er die vom König Christian gegebenen Privilegien bestätige.

Außerdem enthält dieses Aktenstück noch einige unwesentliche Punkte, 
welche hier unbeachtet bleiben können.
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Wie man sieht, resultirt aus allen diesen Verhandlungen in keiner 
Weise eine nähere Verbindung zwischen Holstein und Schleswig, als die
jenige, welche in Folge der Personalunion entstehen mußte. Die Lande 
selbst hatten nach dem ausdrücklichen Wortlaute der Verhandlungen ge
sonderte Stände und Landtage, gesonderte Gesetze und Oberrichter 
und eine gesonderte Administration, also lauter Einrichtungen, welche 
die di rekte Aufhebung einer Staatseinheit sind. Was nun das Zuge- 
ständniß eines Wahlrechtes in Betreff des Herrschers anbelangt, so war 
dies lediglich ein ungesetzlicher Vorgang, indem der König die Frage der 
Belehnung Schleswigs gar nicht allein zu entscheiden hatte, sondern die
selbe mit zur Competenz der dänischen Neichsstände gehörte. Diese haben 
aber so wenig, wie der Reichsrath jemals ihre Zustimmung zu obigem 
Vorgänge gegeben und war deßhalb diese königliche Concession in Wahr
heit ohne rechtskräftige Wirkung. Man sieht aber jedenfalls daraus, aus 
wie schwachen Fußen die Theorie der für Recht und Wahrheit so sehr 
begeisterten Schleswigholsteiner steht. Daß nun sogar Herr Geh.- 
Reg.-Rath Samwer, der nach einem Ausdrucke des verstorbenen Jng- 
wersen ein klassischer Zeuge des Schleswigholsteinismus sein soll, zugiebt, 
daß die holsteinischen und schleswigschen Stände nicht das Recht hätten, 
sich einen Landesherrn zu erküren, beweist durchaus Nichts für die sonstige 
Glaubwürdigkeit dieses Herren, sondern thut nur dar, daß der Herzog 
von Augustenburg, in dessen Dienst Herr Samwer schrieb, es nicht ans 
eine solche Wahl glaubte ankommen lassen zu können. Wenn aber der 
Gesinnungspöbel des Schleswigholsteinismus so weit geht, von einer- 
ewigen Realunion zwischen Holstein und Schleswig zu sprechen, so gehört 
eben der ganze Aberglaube eines schleswigholsteinischen Gemüthes dazu, 
um in einer solchen Behauptung noch irgend welchen Sinn zu finden. 
Und jene Verhandlungen, die für die jetzigen, dänischen Provinzen Hol
stein und Schleswig auch nicht die geringste Bedeutung haben, nennt das 
schleswigholsteinische Schriftgelehrtenthum die schleswigholsteinischen Grund
gesetze!!! Weiter kann man den politischen Blödsinn nicht gut treiben.

Um aber aus einen Schlag zu zeigen, wie lügenhaft und unsinnig 
die Behauptungen der Schleswigholsteiner in Betreff ihres Phantasie
staates sind, will ich daran erinnern, welche Theile Holsteins denn über
haupt für die Verhandlungen des Jahres 1400 in Betracht kommen und 
welche nicht. An den Folgen der Wahlverhandlungen von 1400 konnten 
aber nicht theilnehmen:

j)  Ditmarschen, welches erst 1550 erobert und dann nach eigener 
Verfassung weiter verwaltet wurde. Dasselbe umfaßt ca. 24 L)ua- 
dratmeilen, also ungefähr den siebenten Theil von ganz Holstein.

2) Die Grafschaft Pinneberg, welche als ein Allodium der Grafschaft 
Schauenburg betrachtet wurde und somit an der Constitution von 
1400 nicht theilnehmen konnte. Dieselbe umfaßt ca. 10 Hnadrat- 
meilen, also etwa den neunten Theil von ganz Holstein.

3) Wagrien mit einigen frühem Klöstern, welche inzwischen Aemter 
geworden sind und deren frühere Unterthanen als Leibeigene 
an den Vortheilen der Constitution von 1400 nicht hätten theil
nehmen können und somit in Wegfall gebracht werden müssen. 
Wagrien umfaßt ca. 78 L)uadratmeilen, also ungefähr die Hälfte 
von ganz Holstein und von dieser Hälfte des ganzen Herzogthums
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würden nur einige P erso nen ,  die zur Ritterschaft gehörten, An
rechte aus die Vortheile der Constitution von 1460 geltend machen 
können!

F a ß t  man alle diese Distrikte zusammen, so ergiebt sich eine Z ah l  
von ca. 118 L)uadratmeilen , also ein Bezirk, der über zwei Drittheile  
des ganzen Holstein b e t rä g t! ! !  Und dieser größter Theil von ganz H ol
stein hat keinen Anspruch'aus die Vortheile der Verhandlungen von 1460 
und somit auch durchaus kein Recht, ans  jener W ahlcapitnla tion  Conse- 
guenzen für die Gegenw art  zu ziehen. W o bleiben aber da die B ehaup
tungen des Schleswigholsteinismus in Betreff des ganzen Holstein? Doch 
noch mehr! Nach der Constitution von 1460 konnten die Aemter der von 
derselben berührten Landestheile nu r  mittelbar an den Vortheilen derselben 
participium und kommt dadurch wiederum circa ein S iebentel der Bevölke
rung des ganzen Holstein, da dasselbe nur mittelbar mit der W ahlcapi-  
tulation  zusammenhängt, in Wegfall, so daß das Schlußergebniß der ganzen 
Berechnung das ist, daß höchstens ein Viertel der ganzen Bevölkerung 
Holsteins bei den Verhandlungen von 1460 in Betracht kommt, drei 
Viertel aber in Rücksicht auf dieselben r e c h t l o s  sind. N unm ehr läßt sich 
der S i n n  und Werth der schleswigholsteinischen Behauptungen etwas besser 
b e u r te i le n ,  wenn man weiß, daß die „Fundamentalgesetze des Schleswig
holsteinismus" den bei Weitem größten Theil der Bevölkerung von H ol
stein r e c h t l o s  machen würden und sieht man dem D inge ganz auf den 
G ru n d ,  so würden die Vorschriften der Constitution von 1460 e i g e n t l i c h  
n u r  noch  f ü r  d i e  R i t t e r s c h a f t  g e l t e n ! ! !  H a t  m an  diesen Punkt 
erst begriffen, dann begreift man auch mit Leichtigkeit das warme I n 
teresse der Ritterschaft an der schleswigholsteinischen Theorie.

D ie  Constitution von 1460 kann also in keiner Weise eine G ru n d 
lage für die politische Gestaltung Holsteins bilden, ja  es würde sogar 
eine Versündigung am politischen Leben der Holsteiner sein, wollte m an 
die W ahlverhandlungen von 1460 zu einer B as is  für die staatsrechtlichen 
Verhältnisse Holsteins machen, indem durch ein solches Verfahren die 
überwiegende Mehrzahl der holsteinischen Bevölkerung r e c h t l o s  würde. 
D a s  Recht schreitet mit dem socialen Leben eines Volkes vorw ärts  und 
vergilbte, an  sich werthlose Papie re  haben keinen Anspruch, dasselbe auf
zuhalten. Und dieses lebendige Recht des werdenden, politischen Lebens 
ist das eigentliche, historische Recht und auch.mach diesem ist der Schleswig
holsteinismus nur  etwas Unberechtigtes.

I m  J a h r e  1481 gaben nun in Folge der Vorstellungen, welche der 
König den S tä n d e n  machte, dieselben de facto ihr Wahlrecht und damit 
die sogenannte U nte ilbarkeit  der Lande auf. J S s  fielen also schon dam als 
in Wirklichkeit die letzten Scheingründe des Schleswigholstein ism us, der 
noch heute so viel Lärm in der W elt  macht. Am 14. August 1490 
wurden die H e rz og tü m er  getheilt und zerfielen nun  in den Gottorpischen 
und den Segebergischen Antheil. D ie  Absicht, welche dieser Theilung zu 
G runde  lag, w ar  aber durchaus nicht, wie sich wohl sehr leicht begreift, 
die Schöpfung einer idealen S ta a t s e in h e i t ,  sondern die sehr praktische 
einer gleichen Theilung der D om ainengüter. M i t  dem Vollzug der Thei
lung w a r  aber die W ahlcapitnla tion von 1460 so gut wie ganz über den 
H aufen geworfen. Eine zweite Theilung der H e rz o g tü m e r  fand 1544 
statt und bildeten dieselben nun eigentlich n u r  noch einen B u n d  von vier
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verschiedenen Staaten. Das sogenannte schleswigholsteinische Grundgesetz 
aber war dadurch vollständigst aufgehoben worden.

Spätere Streitigkeiten über die Erbfolge in den Herzogthümern w ill 
ich hier nicht weiter berühren, da sie, so weit sie hier in Betracht zu 
ziehen sind , bereits im ersten Abschnitte dieser Schrift berührt wurden. 
Ich w ill hier nur in Betreff des Odenseer Vergleiches von 1579 bemei1ett, 
daß er insofern von großer Bedeutung ist, als er das Verhältniß des 
schleswigschen Lehns zur dänischen Krone wesentlich aufklärt und feststellt 
und zugleich die vollständigste Negation der schleswigholsteinischen Staats- 
eiithetl ist.

Oben habe ich bereits darauf hingewiesen, wie sich der Herzog von 
Gottorp mit schwedischer Hülfe eine Art von Souverainität geschaffen 
hatte und wie er beständig bestrebt war, seine Stellung zu einer gänzlich 
unabhängigen umzugestalten. Im  nordischen Kriege, welcher abermals 
zu einem feindseligen Auftreten des Herzogs von Gottorp gegen Däne
mark Veranlassung gab, nahm Friedrich IV. von Dänemark 1713 den
gottorpischen Theil Schleswigs fort und erlangte für dessen ungeschmä
lerten Besitz im Frederiksborger Frieden die Garantien Englands und 
Frankreichs. Vor diesem Frieden hatte schon Preußen im Jahre 1715 
einen geheimen Traktat zwischen England und Dänemark zu Stande ge
bracht, nach welchem Dänemark an den König von England als Kur
fürsten von Hannover die Herzogthümer Bremen und Verden abzutreten 
hatte, wogegen England die Verpflichtung übernahm, Schweden den Krieg 
zu erklären und Dänemark beit herzoglichen Antheil Schleswigs zu garan- 
tiren. Preußen selbst schloß dann mit Dänemark gleichfalls eine ähnliche 
Uebereinkunft, in welcher der herzogliche Antheil Schleswigs Dänemark 
unter der Bedingung garantirt wurde, daß das gottorpische Haus ent
schädigt werde. Im  Laufe der spätem Entwickelung aller dieser Ver
hältnisse einigte man sich dann dahin, daß die dänische Angelegenheit durch 
einen Separatfrieden mit Schweden unter Vermittelung Englands und 
Frankreichs geordnet werden sollte und begannen die Unterhandlungen zu 
diesem Zwecke im Jahre 1719. Es würde zu weit führen, hier auf das 
Detail der Verhandlungen einzugehen, um so mehr, als cs sich ia hier 
nur um das Ergebniß derselben handelt. Am 26. Juni 1720 garantirte
nun England, am 18. August desselben Jahres garantirte Frankreich
Dänemark den Besitz des Herzogthums Schleswig und England that dies 
noch unter besonderer Bezugnahme auf die Verhandlungen von 1715. 
Später, im April 1727, erfolgte von Seiten Englands in Hinblick auf 
den Protest, welchen Rußland am 25. Februar 1726 gegen die englisch- 
französische Garantie erhoben hatte, sogar noch eine sogenannte Confir- 
mationsacte der Garantie Schleswigs, worin der König von England, 
,.pour exécuter fidélement les garanties données con tre tönte invasion ou 
liostilité de la parte de la Czarine ou de quelque au tre puissance que ce puisse 
ét re qui vicndrait pour attaquer le duclié de Sics vie, sich verpflichtet Däne
mark Subsidien zu senden, sur les premiers avis certains qu’ou aura du 
mouvenient des troupes Moscovites ou de ton te autre puissance que ce puisse 
ét re qui viendrait pour attaquer le duclié de Slesvic“ *). Diese englisch-

*) Die englisch-französische Garantie des Herzogthums Schleswig, von Grimur 
Thomsen, Kopenhagen, Reitzel. 1848. S. i 28.
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französische Garantie betraf ohne irgend welchen Vorbehalt, er möchte 
heißen wie er wollte, das ganze Herzoqthum Schleswig und nicht etwa 
blos einen Theil desselben.

Im  Patente vom 22. August 1721 erklärte der König von Däne
mark die ewige Besitznahme und Beherrschung des ganzen Schleswig nach 
der Wiedervereinigung des Königlichen Antheils mit dem Herzoglichen, 
welcher letztere nur injuria temporum, trotzdem er „ein altes Pertinenz der 
Krone Dänemarks", davon getrennt worden sei. Die Huldigung wurde 
für ganz Schleswig nach dem Königsgesetz geleistet, welche Thatsache für 
die Erbfolgefrage von großer Bedeutung war. Leider nahm jedoch der 
König, obgleich er ja nun ganz Schleswig auch durch Kriegsrecht besaß, 
keine vollständige Einverleibung desselben in das Königreich vor. Die 
Einverleibung des Herzogthums Schleswig in Dänemark wurde nur in 
staatsrechtlicher Beziehung vollzogen, nicht auch in administrativer, und 
ist es dieser letztere Umstand, welcher in späterer Zeit die Wühlereien der 
schleswigholsteinischen Partei so sehr erleichterte, indem nämlich die Beamten 
fast ausschließlich aus Deutschen bestanden, und zum großen Theil den 
Anschauungen des Schleswigholsteinismus huldigten.

Durch die vorstehenden Auseinandersetzungen dürfte die schleswig
holsteinische Theorie zur Genüge als Lüge und Erfindung gekennzeichnet 
sein und könnte ich nunmehr den zweiten Haupttheil des 'schleswigholstei
nischen Programms ins Auge fassen, welcher sich, wie bereits angeführt, 
auf die Verpflichtungen erstreckt, welche Dänemark aus den diplomatischen 
Verhandlungen von 1851 und 1852 erwachsen sein sollen. Rücksichtlich 
derjenigen Zeit, welche zwischen dem Frieden von 1720 und den diplo
matischen Verhandlungen von 1851 und 1852 liegt, sei hier nur noch 
bemerkt, daß im Jahre 1773 der russische Großfürst Paul als Chef der 
ältesten, gottorpischen Linie für sich, seine Erben und Nachkommen ans 
Schleswig ein für alle Mal verzichtete rnib dem Könige von Dänemark 
und dessen königlichen Kronerben Schleswig mit allen seinen Pertinenzen 
für ewige Zeiten garantirte.

Ein gewisser Theil der deutschen Diplomatie, die deutsche, liberale, 
Schleswigholstein freundliche Presse und die verschiedenen, deutschen Volks
parteien fassen nun die Bedeutung der diplomatischen Verhandlungen von 
1851 und 1852 dahin zusammen, daß sie sagen, Dänemark sei verpflichtet,

1) keine Incorporation Schleswigs in Dänemark vorzunehmen,
2) den verschiedenen Landestheileu eine selbstständige, gleichberechtigte 

Stellung innerhalb der Monarchie zu schaffen und
3) der deutschen und dänischen Nationalität in Schleswig eine gleiche 

Berechtigung einzuräumen.
Da nun diese Verpflichtungen von Dänemark, wie die oben genannten 

Herren behaupten, nicht erfüllt worden seien, so hätten auch die Resultate 
jener Verhandlungen überhaupt keine Gültigkeit mehr und es sei deshalb 
der status quo ante 1848 wieder herzustellen. Die Hauptabsicht, welche 
diesen Behauptungen zu Grunde liegt, dürfte unzweifelhaft die sein, die 
Möglichkeit der Einmischung des deutschen Bundes, speciell Preußens, in 
die Angelegenheiten der dänischen Provinz Schleswig herbeizuführen und 
ist ja auch bei verschiedenen Gelegenheiten deutscher Seits nicht nur das 
direkte Verlangen darnach ausgesprochen, sondern auch die Berechtigung 
dazu behauptet worden. Wie wenig jedoch Schleswig bei einer Jn-Be-

3
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trachtnahine der V erhandlungen von 1851 und 1852 in s  Auge gefaßt 
werden kann, erhellt bereits a u s  dem einfachen Umstande, daß das Herzog
thum  Schlesw ig schon lange vor B eginn  der genannten V erhandlungen 
un ter die unbeschränkte B otm äßigkeit der dänischen Regierung zurückgekehrt 
w ar und seine adm inistrative V ereinigung m it Holstein gleichzeitig verloren 
hatte, während in Holstein noch die B undesexecutionstruppen lagen und 
seine Angelegenheiten von einer zu diesem Behufe besonders ernann ten , 
deutsch-dänischen Commission verw altet wurden. E s  handelte sich also 
n ur darum , diesen provisorischen Zustand H olsteins aufzuheben und w urden 
zu diesem Zwecke V erhandlungen eingeleitet, welche ihren endgültigen A us
druck in  der Allerhöchsten Bekanntmachung S r .  M ajestä t des K önigs von 
D änem ark vorn 28. J a n u a r  1852 und in dem m it dieser übereinstim
menden Bundesbeschluß vom 29. J u l i  s. I .  fanden. D iese V erhand
lungen konnten sich somit n u r drehen und haben sich auch n u r um das 
Herzogthum Holstein gedreht, während sie sich in keiner Weise m it dem 
Herzogthum Schlesw ig beschäftigen konnten und sich auch nicht m it dem
selben beschäftigt haben. Ueber S ch le sw ig , dessen Ausnahmezustände ja  
längst vor dem B eg inn  der V erhandlungen aufgehört hatten , gab es eben 
nichts zu verhandeln. Uebrigens wird auch selbst von P reußen  in  der 
B eilage zu seiner Depesche vom 30. December 1851 zugegeben, daß 
S ch le sw ig , a ls  außerdeutsches L an d , nicht Gegenstand der E rö rteru ng  
und V erhandlung des deutschen B undes sein, sondern n u r so weit in 
B etracht kommen könne, a ls  zwischen beiden H e rzo g tü m ern  gemeinsame 
Rechtsverhältnisse existirt hätten  und w ürden es deshalb n u r diese Rechts
verhältnisse sein dürfen , über welche die unterhandelnden M ächte zu be- 
ra then  haben w ürden. Ueber Schlesw ig a ls  solches ist aber in  den 
sämmtlichen Depeschen, welche jenen V erhandlungen einen Ausdruck geben, 
n i r g e n d s  d i e  R e d e .  Selbstverständlich findet sich ebenso wenig in 
denselben irgend welche Zusage der dänischen R eg ierung , welche hier in  
B etracht genommen werden könnte. E s  ist deshalb der W o rtlau t des 
Bundesbeschlusses vom 29. J u l i  1852 und zwar um  so mehr das allein 
M aßgebende, a ls  derselbe nicht einm al, wie dies sonst üblich ist, eine 
Hinweisung auf den zu ihm in  Beziehung stehenden B ericht enthält.

D ie  Allerhöchste Bekanntm achung vom 28. J a n u a r  1852 und der 
Bundesbeschluß vom 29. J u l i  s. I .  können einzig und allein die G ru n d 
lage für irgend welche diplomatischen V erhandlungen zwischen D änem ark  
und Deutschland bilden. E s  liegt dies auch wohl in  der N a tu r  der S ache, 
denn diese beiden Aktenstücke bilden den S ch luß  der dam aligen diplo
matischen V erhandlungen, sie sind das, über w as sich die unterhandelnden 
M ächte geeinigt haben, und es kann somit A lledas, w as dieser endgültigen 
E inigung v orausg ing , nicht weiter in  B etrach t kommen. D änem ark 
befindet sich deshalb im vollständigsten Rechte, wenn es alle Versuche zurück
weist, durch welche jenen beiden Aktenstücken irgend welche A uslegungen 
gegeben werden sollen, die nicht in dem W o rtlau t derselben selbst be
gründet sind. D a s  ist auch ein so einfaches Sachverhältn iß , daß es schwer 
zu begreifen ist, wie es Leute wagen können, dagegen irgend E tw a s  Vor
bringen zu wollen.

W as nun  endlich die s. g. Verpflichtung der dänischen Regierung 
anbetrifft, keine In c o rp o ra tio n  des H erzogthum s Schlesw ig in das König
reich D änem ark vorzunehmen, so fällt alles Gerede über diesen Punkt
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einfach dadurch in sich selber zusammen, daß die staatsrechtliche Incor
poration dieses Landestheils in das Hauptland, wie schon bemerkt, bereits 
im Jahre 1721 vollzogen worden ist. Uebrigens wird mehrfach in den 
östreichischen und preußischen Depeschen ans dem Anfang der fünfziger 
Jahre die Richtigkeit der dänischen Auffassung rücksichtlich des Herzog
thums Schleswig anerkannt.

Was nun schließlich die Stellung der beiden Nationalitäten in 
Schleswig anbelangt, so war diese Angelegenheit bereits langst vor 
Beginn der Verhandlungen von 1851 ebenfalls geordnet worden, wie alle 
übrigen schleswigschen Verhältnisse, und bildete ebensowenig, wie diese, 
einen Gegenstand der in Rede stehenden, diplomatischen Verhandlungen. 
Es giebt also keinen ändern Weg, ans dem man die obige Sache in die 
deutsch-dänische Angelegenheit hineinziehen könnte, als den der Revolution. 
Von Revolution sprechen aber die Herren von der schleswigholsteinischen 
Partei bekanntlich nicht.

Zur Charakteristik der Verfahrungsweise, welche sich manche schleswig- 
holsteinisch gesinnte, deutsche Diplomaten schuldig machten, sei hier daran 
erinnert, daß der preußische Bevollmächtigte bei den Friedensunterhand
lungen des Jahres 1850, Herr von Usedom, nach vol l zogener  Unter 
zeichnung des Berliner Friedens vom 2. Ju li s. I .  versuchte, durch 
eine „Deklaration als Annex zur Schlußconferenz" den Bundesbeschluß 
vom 17. September 184(5 mit in die Vereinbarung hineinznziehen, was 
jedoch an dem Widerspruch der übrigen Mitunterzeichner jenes Aktenstückes 
scheiterte. Herr von Usedom wurde bei diesem Versuche wahrscheinlich von 
der Absicht geleitet, die Brücke zu einer späteren Einmischung Preußens in 
die Angelegenheiten der dänischen Provinz Schleswig schlagen zu wollen, weil 
er vielleicht irrthümlich glaubte, dies durch jenen Bundesbeschluß ermög
lichen zu können. Der Freund des Herrn von Usedom, der schon erwähnte 
Herr Samwer, ist aber noch einen Schritt weiter gegangen, indem er 
später die Dreistigkeit hatte, diese durchaus ungültige, Usedomsche Schluß
deklaration mit iii den Recueil général de traités, aufzunehmen und die
selbe auf diese Weise so zu behandeln, als hätte sie eine wirklich staats
rechtliche Bedeutung. Das ist doch gewiß aller Ehren werth!!! Dieses 
ganze, Usedom-Samwersche Benehmen ist aber deshalb um so merkwür
diger, als der Bundesbeschluß vom 17. September 1846 Schleswigs mit 
keiner Sylbe erwähnt, in keiner Weise von einer Verbindung zwischen 
Holstein und Schleswig spricht, dagegen mit sehr klaren, unzweideutigen 
Worten die holsteinischen Stände in ihre Schranken zurückweist. Die 
östreichische Depesche vom 26. December 1851 spricht es auch ganz unver- 
holen aus, daß die Vorgänge des Jahres 1846 sowenig von dem östrei
chischen und preußischen Hofe, wie von der Bundesversammlung, als ein 
gegenseitig verpflichtendes Vertragsverhältniß aufgesaßt worden sein und 
daß dieselben in der That auch 'nicht unter einen solchen Gesichtspunkt 
hätten gebracht werden können. Es steht ja auch unzweifelhaft fest, daß 
Deutschland in keiner Weise mit Schleswig Etwas zu schassen hat.

Das Hauptziel der Verhandlungen von 1851 und 1852 war die 
Herstellung einer dänischen Gesammtstaatsverfassung. Es wurde von 
Seiten Dänemarks das Mögliche gethan, um dieses Ziel zu verwirklichen, 
und war es am Ende aller Bemühungen nicht die Schuld Dänemarks, 
daß dieselben scheiterten, sondern vielmehr die Schuld Deutschlands. Ver
folgt man den Gang der Verhandlungen näher, so sollte man fast glauben,

3 *
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es sei von vorn herein die Absicht Deutschlands gewesen, die Gesammt- 
staatsverfassung nicht dauernd begründet zu sehen, oder sie nur dann gut 
zu heißen, wenn sie ein Ausdruck feudaler Anschauungen sein würde. Die 
freie, dänische Auffassung in Betreff der Ordnung der innern Staats
verhältnisse entfernte sich natürlich mit der Zeit immer weiter von den 
feudalen Wünschen der deutschen Diplomatie und so bekam die ganze 
Angelegenheit allrnälig immer mehr das Gepräge eines .gereizten Streites 
zwischen Dänemark und Deutschland. Es bildete sich in den dänischen 
Politikern immer mehr der vollständig berechtigte Wunsch aus, die däni
schen Angelegenheiten so viel als möglich von dem Hemmschuh der deut
schen Politik zu befreien und das innere Leben Dänemark-Schleswigs 
immer mehr aus der Bahn freiheitlicher Entwickelung vorwärts zu führen 
und die Provinz Holstein, das deutsche Bundesland, mehr dem Ansinnen 
der deutschen Kabinette folgen zu lassen. Das ist gewiß auch der einzig 
richtige Weg, um nicht nur die dänische Volksfreiheit für immer sicher zu 
stellen, sondern auch der lebendigen Ausbildung Dänemark-Schleswigs die 
gehörigen Grundlagen zu geben. Es lag somit auf der Hand, daß die 
Gesammtstaatsverfässnng, die für die Gegenwart wenig Garantien für eine 
freiheitliche Entwickelung bieten dürfte, immer mehr Terrain und Anhänger 
verlor und die eigentlich dänisch nationale, liberale Partei immer mehr 
Einfluß gewann. Ihren klassischen Ausdruck erhielt diese innere, politische 
Umwandlung Dänemarks durch das berühmte Wort des jetzigen Minister
präsidenten Hall: „Hvis en constitutione! Fcellesforsatning er eit Umu
lighed , da er selve Fcellesforfatningen umulig"*). I n  diesem Satze ist 
der Kern der Sachlage ausgesprochen, er enthält die Erklärung der ganzen 
Frage, denn eine Gesammtstaatsverfassnng würde absolutistisch werden, 
würde das demokratische Leben Dänemarks tobten. Darum aber drängen 
gerade die deutschen Regierungen, denen es wirklich ans eine Lösung der 
deutsch-dänischen Frage ankommt, auf die Gesammtstaatsverfassnng hin, 
weil ihnen ein demokratischer Nachbarstaat mehr als unbequem sein würde; 
diejenigen deutschen Regierungen aber, oder vielleicht richtiger gesagt, die
jenige deutsche Regierung, der es kein rechter Ernst mit einer endgültigen 
Lösung des deutsch-dänischen Confliktes sein, sondern der es mehr darauf 
ankommen dürfte, diese Frage im cavonristischen Interesse vorläufig immer 
noch als eine offene zu erhalten, unterstützt die reaktionairen Schleswig- 
Holsteiner, um sich mit der Zeit eine Einmischung in die schleswigschen 
Verhältnisse anzubahnen.

Die neue Gesammtstaatsverfassnng von 1855 trug ein constitntionelles 
Gepräge und hat wenigstens den guten Erfolg gehabt, daß sie eine kon
stitutionelle Verbindung zwischen Dänemark und Schleswig bewirkte und 
dadurch eine Basis schuf, aus der sich eine freisinnige Umgestaltung der 
schleswigschen Verhältnisse ermöglichen und mit der Zeit ein einziges 
Dänemark-Schleswig herbeiführen läßt. Ein großer Theil der holstei
nischen Mitglieder des Reichsrathes erhob jedoch schon in der Reichsraths
versammlung von 1856 gegen die Oktober-Gesammtverfassnng eine heftige 
Opposition ans Grund reiner Nichtigkeiten und summirt sich dieser Kampf 
der Holsteiner hauptsächlich in den sogenannten Elfer-Antrag**).

*) Wenn eine konstitutionelle Gesanuntverfassung eine Unmöglichkeit ist, dann ist die 
Gesammtverfassung selbst unmöglich.

** ) Vorträge im dänischen Reichsräthe über den s. g. Elfer-Antrag, Kopenhagen, 
Gyldendal, 1856.



37

I n  Folge des Benehmens der Holsteinischen Reichsräthe mischte sich 
der deutsche Bund in diese Angelegenheit und entwickelte sich nun im 
weitern Verlaufe derselben die jetzige Lage der deutsch-dänischen Frage. 
Oestreich und Preußen begannen im Sommer 1856 damit, auf Grund 
von Formfragen und der Domainenangelegenheit die Holsteiner diplo
matisch zu unterstützen und der Schluß des ganzen Zwistes war das Patent 
vom 6. November 1858, durch welches die Gesammtverfassung vom 
2. Oktober 1855 für Holstein und Lauenburg aufgehoben und die Zu
sicherung gegeben wurde, einen verfassungsmäßigen Anschluß Holsteins und 
Lauenbnrgs an die nicht zum deutschen Bunde gehörenden Landestheile 
der dänischen Monarchie bewirken zu wollen. Dieser Schritt berührte 
aber in keiner Weise Schleswig, das verfassungsmäßige Verhältniß zwischen 
Dänemark und Schleswig blieb vielmehr dasselbe.

Allmählig begann man jedoch in Deutschland die bundesmäßige 
Competenz weitaus zu überschreiten und Schleswig in den Bereich _ der 
Frage zu ziehen. Am Weitesten in dieser Beziehung ging das preußische 
Abgeordnetenhaus vom Jahre 1860 und ist dieses Verhalten des Berliner 
Abgeordnetenhauses, Petitionen in Betreff der Verhältnisse einer dänischen 
Provinz, die in keiner Weise mit dem deutschen Bunde zusammenhängt, 
entgegenzunehmen und zum Gegenstand seiner Verhandlungen zu machen, 
ein Preußen sehr gefährliches Äntecedenz dafür, daß später vielleicht eilt- 
mal die Pariser Deputirtenkammer sich auf Grund von französischen 
Petitionen mit den Verhältnissen der preußischen Provinz Posen beschäf
tigte und könnte es sich ja leicht fügen, daß die Polen jenen Vorgang im 
Berliner Abgeordnetenhause nicht vergäßen.

Das Bestreben der gegenwärtigen, dänischen Regierung dürfte nun, 
so weit sich dergleichen aus der Tagespolitik beurtheilen läßt, darauf ge
richtet sein, den zum deutschen Bunde gehörenden Landestheilen eine so 
selbstständige Stellung zu g'eben, daß in Zukunft jeder Weg abgeschnitten 
sein würde, auf welchem der deutsche Bund eine Einmischung in die Ange
legenheiten der übrigen Landestheile der dänischen Monarchie versuchen 
könnte. Zweifellos verdienen in dieser Beziehung die Erlasse vom 30. März 
d. I .  die allergrößte Beachtung und würde es gewiß als ein großes Glück 
betrachtet werden müssen, wenn denselben bald noch andere Bekanntmachungen 
folgen würden, welche darauf abzielten, Holstein vollständig anszusondern. 
Eine gänzliche Trennung Holsteins und Schleswigs liegt ja auch nur im 
Interesse der großen Masse der Bevölkerung, wenn auch nicht im Interesse 
der Ritterschaft. Wird diese Trennung aber durchaus festgehalten, so 
wird sich das konstitutionelle Band, welches sich schon jetzt um Dänemark 
und Schleswig schlingt, mit der Zeit immer mehr befestigen und eine 
Uebergangsform sein, welche am meisten geeignet sein dürfte, die natür
liche Brücke zu einer absoluten Einheit Dänemarks und Schleswigs zu 
bilden. Dadurch könnte aber nur Holstein gewinnen, denn dann würden 
sich auch seine innern Verhältnisse festigen und Nichts würde mehr einer 
ruhigen und gedeihlichen Entwickelung dieser Provinz hinderlich in den 
Weg treten.
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x>tt den beiden ersten K apiteln  dieser S ch rift haben w ir gesehen, wie 

der Schlesw igholsteinism us zuerst a ls  eine Parteisache der Ritterschaft, 
dann  a ls  eine solche der B ureaukratrie , dann  a ls  eine dynastisch-revoln- 
tionaire Angelegenheit und endlich a ls  deutsche E rlösungstheorie aufgetreten 
w ar und wie zu den verschiedenen Zeiten bald die eine, bald die andere 
dieser Richtungen in den V ordergrund tra t oder wie alle in  Gemeinschaft 
m it einander handelten. V or der R evolution von 1848 übten die B u reau - 
kratie und die Augustenburger den größten E influß a u s , nach der R evolu
tion der preußische C av ou rism u s und die schleswigholsteinische Volkspolitik. 
Endlich w aren aber alle verschiedenen Richtungen und P arteiabstufungen  
des Schlesw igholsteinism us in  dem Punkte einig, daß sich ihre P lä n e  nur 
verwirklichen lassen w ürden , wenn sie im  S ta n d e  w ären, die Losreißung 
Sch lesw igs von D änem ark zu bewirken, denn n u r  dadurch würde es möglich 
werden, die dänischeN ationalität in Schlesw ig zu unterdrücken.

I m  J a h re  1846 tra t  dann  auch die rev o lu tio n äre  P a r te i  offen m it 
der Forderung der E inverleibung Sch lesw igs in  den deutschen B u nd  auf, 
ohne jedoch das ersehnte Z iel zu erreichen. E inen  noch entschiednern A us
druck erhielten diese Bestrebungen, wie allbekannt, im J a h re  1848, so daß 
die Regierung zur Anwendung von W affengew alt schreiten mußte.

D ie  günstigen W irkungen, welche das Königliche Rescript vom 
28. J a n u a r  und die Königliche A ntw ort an  die schleswigholsteinische D e 
putation  vom 24. M ärz  1848 hätten haben müssen, w urden durch den 
Handstreich, welchen der P rin z  von N oer zu R endsburg  aus führte, un
möglich gemacht. Um diese Z e it  nun , es w ar am  27. M ärz , wurde eine 
Königliche P roclam ation  an die Schlesw iger erlassen und ist der wesent
liche I n h a l t  der beiden Aktenstücke vom 24. und 27. M ärz  1848 der, 
daß in  denselben gesagt w ird, daß Schlesw ig n ic h t  in  den deutschen 
B u nd  einverleibt werden, daß vielmehr durch eine g e m e i n s a m e ,  freie, 
volksthümliche Verfassung Sch lesw igs unauflösliche Verbindung m it D än e 
mark gestärkt, jedoch zugleich dafür gesorgt werden solle, daß Sch lesw igs 
Selbstständigkeit neben der gemeinsamen Verfassung durch einen eigenen 
L andtag, durch eigene A dm inistration, durch eigene Gerichte, durch gleichen 
nach der Volksmenge bestimmten AntHeil an  den S ta a ts a b g a b e n , durch 
gleiche Berechtigung für die dänische und deutsche Sprache in der Reichs
versammlung und auf dem Landtage gesichert werde. W ie m an sieht.
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liegt in diesen Königlichen Bekanntmachungen der Hauptaccent dem Sach- 
verhältniß durchaus entsprechend auf der unauflöslichen Verbindung zwischen 
Dänemark und Schleswig und wird sogar zugesagt, daß diese unauf
lösliche Verbindung beider Landestheile durch eine gemeinsame, freie Ver
fassung gestärkt, daneben aber auch die provinzielle Selbstständigkeit Schles
wigs aufrecht erhalten werden solle. Hauptsache ist also die gemeinschaftliche 
Organisation beider Landestheile, Nebensache aber die provinzielle Selbst
ständigkeit Schleswigs. Alle gegenteiligen Behauptungen gewisser Publi- 
cisten sind also ohne jede Bedeutung und haben nur den Zweck, den an 
und für sich sehr einfachen Sachverhalt der schleswigschen Frage zu ver
wirren und dadurch immerfort die Einmischungen des Auslandes offen 
halten zu wollen.

Früher wurde eine richtige Auffassung der scheswigschen Frage dadurch 
zu verhindern gesucht, daß man immer und immer wieder die Forderung 
aufstellte, die beiden Provinzen Holstein und Schleswig seien zu einem 
einheitlichen Staatsganzen zu verbinden; jetzt sucht mcm eine richtige 
Auffassung derselben dadurch unmöglich zu machen, daß man unablässig 
behauptet, Schleswig dürfe nicht in Dänemark incorporirt werden und 
daß man von schleswigholsteinischer Seite bei jeder einzelnen Maßnahme 
der dänischen Regierung sofort über Incorporation oder Jncorporations- 
gelüste schreiet. All' dieses Geschrei über Incorporation ist jedoch gerade 
so müssig, als jenes Geschrei nach einer sogenannten, schleswigholsteinischen 
Staatseinheit. So wenig von einer solchen Verbindung zwischen Holstein 
und Schleswig die Rede fein kann, so wenig braucht von einer Incorpo
ration Schleswigs in Dänemark die Rede zu sein, denn Schleswig ist, 
wie wir schon früher gesehen haben, bereits int Jahre 1721 in Dänemark 
incorporirt worden. Es kann somit nur von der jetzt vorhandenen Form 
der schon lange vollzogenen Incorporation die Rede sein, nicht aber von 
der Incorporation überhaupt. Demnach kann nur in Betracht genommen 
werden, ob die gegenwärtige Form der Incorporation verändert werden 
darf, oder nicht. Die gegenwärtige Form der Incorporation besteht aber 
darin, daß das Herzogthum Schleswig, welches in seiner Ständeversamm
lung, in seiner besondern Verwaltung u. s. w. eine provinzielle Selbst
ständigkeit hat, durch den Reichsrath und durch die gemeinschaftliche Ver
fassung mit Dänemark zu einem geschlossenen Ganzen vereinigt ist. Da 
nun aber Nichts darauf schließen läßt, daß entweder jene provinzielle 
Selbstständigkeit, oder riese geschlossene Gemeinschaft verändert werden 
soll, so ist die ganze Frage der Incorporation Schleswigs in Dänemark 
von durchaus nebensächlicher Bedeutung und schrumpft somit die ganze, 
schleswigsche Frage zu einem bloßen streite über die Stellung der beiden 
Nationalitäten zusammen.

Von deutscher Seite wird nun auf das Unverdrossenste behauptet, 
daß die Rechte der deutschen Nationalität in Schleswig auf das Schlimmste 
gekränkt worden seien, und kommt es deshalb nur darauf an, zu unter
suchen, ob diese Behauptungen eine tatsächliche Grundlage haben.

Von vorn herein sei hier darauf aufmerksam gemacht, daß das deutsche 
Element, wie schon früher erwähnt, in Schleswig eingewandert ist und 
daß man die deutsche Sprache den Bewohnern von Mittelschleswig mit 
Gewalt aufgedrängt hat. Man suchte dies dadurch zu erreichen, daß 
man in die einzelnen Ortschaften deutsche Prediger und deutsche Schul-
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lehrer einsetzte und vor Z uhörern , welche von der deutschen S prache nicht 
das Geringste verstanden, in  derselben predigen und unterrichten ließ. 
D a ß  dies ohne Nutzen für die Kirchenbesucher und fü r die Schulkinder 
w ar, versteht sich von selbst und für den etwaigen Zw eifler dürften die 
zahlreichen, amtlichen Zeugnisse au s  den letzten Jah rh u n d erten  hinreichende 
Beweise sein, indem in 'denselben aus das Bestimmteste ausgesprochen 
w ird, daß die deutsche P red ig t und der deutsche Unterricht für die dortige 
Gegend ihren Zweck durchaus verfehlten. Noch weiter in  den G erm an i- 
sirungsversuchen Sch lesw igs ging die B ureaukratie  und schreckte dieselbe 
sogar nicht davor zurück, die deutsche Sprache in das nördliche Sch lesw ig  
a ls  Geschäftssprache einzuführen und dieselbe bei allen amtlichen V or
kommnissen zu gebrauchen. I n  einer solchen Weise verhielt sich der deutsche 
B eam tenstand der dänischen N atio na litä t Sch lesw igs gegenüber und wirb 
aus diesen unbestreitbaren Thatsachen dem Leser bereits so viel einleuchten, 
daß es sich bei den von deutscher S e ite  so vielfach angegriffenen M a ß 
nahm en der dänischen Regierung in Betreff der Sprachangelegenheit n ic h t  
u m  D a n i s i r u n g s v e r s u c h e ,  s o n d e r n  n u r  u m  e i n e n  S c h u t z  d e r  
f r ü h e r  v o n  d e r  d e u t s c h e n  B u r e a u k r a t i e  u n t e r d r ü c k t  g e w e s e n e n ,  
d ä n i s c h e n  N a t i o n a l i t ä t  h a n d e l n  k a n n  u n d  auch n u r  h a n d e l t .  
E in  solcher Schutz der dänischen N a tio n a litä t w ar aber um  so uöthiger, 
a ls  sich früher die deutschen B eam ten  nicht entblödet hatten , diejenigen 
Kinder, welche un ter sich ihre dänische M uttersprache redeten, durch ihre 
Schulm eister peitschen zu lassen. Dergleichen B ru ta litä te n  fielen un ter 
der Herrschaft des deutschen B eam tenthum s vor, desselben B eam ten thum s, 
welches später, a ls  es flüchtig w urde, die W elt m it seinem verlogenen 
Wehgeschrei über die „Schmerzenskinder" im  Norden der E lbe erfüllte!

Auf eine solche Weise, wie sie oben beschrieben w urde, w aren die n a 
tionalen Verhältnisse S ch lesw igs in früherer Z e it geordnet. E rst unter 
Friedrich VI. wurden V eranstaltungen getroffen, dieselben zu bessern. Am 
3. December 1807 bestimmte ein Königlicher E r la ß , daß^ sämmtliche V er
ordnungen it. s. w. in beiden Sprachen  neben einander veröffentlicht werden 
sollten. Endlich wurde am 15. December 1810 ein Rescript erlassen, 
welches folgendermaßen lau te t:

„ I n  Ünserm Herzogthum Schlesw ig wird außer einigen der In s e ln  
auch der größte Theil der Aem ter und Distrikte auf dem Festlande von 
dänisch redenden E inw ohnern bewohnt.

E s  ist Unser allerhöchster W ille, daß auf diesen In s e ln  und in  diesen 
Aem tern, wo die dänische S prache die Volkssprache ist, der Gebrauch der 
deutschen Sprache beim G ottesdienst, Schulunterricht und bei den G e
richten aufhören und der Gebrauch der dänischen S prache an  die S te lle  
derselben treten soll.

Diese für das Ganze sehr nützliche und wichtige V eränderung w ün
schen W ir zwar sobald a ls  möglich in A usführung gebracht zu sehen, doch 
wollen W ir dabei, daß die A usführung nach und nach, wie die Umstände 
es am Besten erlauben, geschehen soll, namentlich m it Rücksicht darauf, 
inw iefern die fungirenden B eam ten  der dänischen Sprache mächtig sind.

D a  indessen verschiedene V orbereitungen und ein voraus bestimmter 
P la n  für die successive V eränderung erforderlich sind, so befehlen W ir 
Allergnädigst Unserer Schleswigholsteinischen Kanzlei diese Sache in  E r 
w ägung zu ziehen und demnächst U ns m it einem alleruntertbänigsten B e-



41

richte über alles Dasjenige zu versehen, was selbige für erforderlich halten 
möchten, um in den verschiedenen Aemtern, Distrikten und Inseln Unsers 
Herzogthums Schleswig eine successive Einführung der dänischen Sprache 
bei allen öffentlichen Angelegenheiten vorzubereiten und in möglichst kurzer 
Zeit zu fördern!

W ir befehlen Euch Gott!
Gegeben in Unserer Residenzstadt Kopenhagen, den 15. December 1810.

Frederik B."
Wie leicht begreiflich, hatte sich dieser Königliche Befehl durchaus 

nicht der Gunst der in Schleswig herrschenden, deutschen Bureaukratie zu 
erfreuen und ging deshalb das eifrigste Bestreben derselben dahin, seine 
Ausführung zu verhindern. Man bot Alles auf, dieses Ziel so schnell 
als möglich zu erreichen, trotzdem äußerte sich aber die überwiegende Mehr
zahl der eingehenden, amtlichen Begutachtungen in dem Sinne, daß die 
schleunigste Durchführung von Maßregeln zur Sicherstellung der dänischen 
Nationalität dringend geboten sei. Die Sache kam an die schleswighol
steinische Kanzlei, welche für diese Angelegenheiten das oberste Regiernngs- 
collegium w ar, und wurde von derselben so behandelt, daß sie allmälig 
in Vergessenheit gerieth. Sie ging eben ad acta, was bekanntlich ein sehr 
bequemer Ausweg ist, um unbequeme Sachen los zu werden. Auf diese 
Weise blieb die ganze Angelegenheit außer einigen unerheblichen Verän
derungen beim Alten imb wurde es nur hiedurch möglich, daß, wie wir 
bereits im ersten Abschnitte dieser Schrift gesehen haben, im Laufe der 
vierziger Jahre dieses Jahrhunderts die Gewaltthätigkeit der deutschen 
Partei in der schleswigschen Ständeversammlung aus das Rücksichtsloseste 
zu Tage trat.

Eine etwas günstigere Gestaltung der Verhältnisse der dänischen Na
tionalität in Schleswig war durch das Rescript vom 14. M ai 1840 erzielt 
worden, indem dasselbe bestimmte, daß die dänische Sprache in Nord
schleswig als Geschäftssprache benutzt werden solle. Die deutsche Bureau
kratie versuchte jedoch, auf alle mögliche Weise die Wirkung dieses Rescriptes 
zu verhindern und gelang es den vereinten Anstrengungen der deutschen 
Beamten bald, die durch das obige Rescript bewirkte Reform zu einer 
Scheinreform herabzudrücken. Der Widerstand der deutschen Beamten 
war so unermüdlich und so consequent, daß fast alle Reformversuche 
scheitern mußten. Es war ja auch gewiß ein durchaus falscher Weg, 
derartige Reformen mit Hülfe derselben Beamten, gegen welche sie ge
richtet waren, ins Werk setzen zu wollen. Hätten damals die obersten 
Regierungsbehörden so viel Energie besessen, in den dänischen Distrikten 
des Herzogthums Schleswigs die deutschen Beamten durch dänische zu 
ersetzen, so würde wahrscheinlich der größte Theil des Unglückes, welches 
später über diese Provinz hereinbrach, derselben erspart worden sein. Auf 
jeden Fall wäre durch eine solche Maßregel den Uebergriffen der deutschen 
Bureaukratie ein wirksamer Damm entgegengesetzt worden. Die Erbitte
rung aber, welche heutzutage unter der schleswigholsteinischen Partei über 
die neuen Verhältnisse Schleswigs herrscht, entspringt hauptsächlich daraus, 
daß durch die Veränderungen im schleswigschen Beamtcnstande die Mög
lichkeit genommen ist, die Regierungsmaßregeln durch den lokalen Beamten
stand zu Nichte machen zu können, und wird nur aus diesem Grunde der
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jetzige, schleswigsche Beamtenstand so consequent und so bitter von der 
schleswigholsteinischen Partei angegriffen. *)

Wo aber diese persönlicher: Angriffe nicht ausreichen, da verweist man 
ans die diplomatischen Verhandlungen von 1851 und 1852 und behauptet, 
daß dieselben in Betreff Schleswigs Dänemark dem Ausland gegenüber 
verpflichteten. Eine unbefangene Durchsicht derselben beweist jedoch das 
Gegentheil bis zur Evidenz und zeigt vor allen Dingen, daß nur die 
Allerhöchste Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 und der Bundes
beschluß vom 29. Ju li s. I . '  für die Beurtheilung der Beziehungen zwischen 
Dänemark und Deutschland in Betracht kommen können. Aus diesen 
beiden Aktenstücken geht aber gerade auf das Klarste hervor, daß Däne
mark in Betreff Schleswigs Deutschland gegenüber gar keine Verpflich
tungen hat, denn der Bundesbeschluß vom 29. Ju li 1852 beschränkt sich 
lediglich ans Holstern und berücksichtigt in keiner Weise das Herzogthum 
Schleswig. Diejenigen Abschni t te der Al lerhöchsten Bekannt 
machung vom 28. ' J a n u a r  1852, welche das Herzog thum 
Schleswig bet ref fen,  haben durchaus keinen i n t e r na t i o n a l e n  
Charakter' , sondern sind einzig und al lein von Bedeutung 
für  die innern Verhäl tn i sse der dänischen Monarchie,  sie 
t rogen nur  deu Charak ter  eines Erlasses, welcher aus der 
freien Machtvol l komm enh ei t  des Königs hervor ging und des
halb aus derselben f reien Machtvo l l kommenhei t  des Königs 
zu jeder Z e i t  hätte abgeänder t  werden können. Wollte man 
aber schon daraus, daß sich in der Allerhöchsten Bekanntmachung vom 
28. Januar 1852 überhaupt Aeußerungen über Schleswig befinden, irgend 
Etwas herleiten, was für Dänemark Deutschland gegenüber den Schein 
einer Verpflichtung gewinnen sollte, so könnte man doch nur aus der in 
Rede stehenden, Allerhöchsten Bekanntmachung den Schluß ziehen, daß die 
dänische Regierung vielleicht verpflichtet sei, im Falle einer Veränderung 
der jetzigen,'politischen Verhältnisse Schleswigs die stat tgefundene Ver
änderung dem deutschen Bundestage einfach mitzutheilen. Mehr könnte 
der deutsche Bund aber auf keinen Fall verlangen, wenn er nicht un
rechtmäßige Forderungen geltend machen wollte. Was nun aber derartige 
Mittheilungen anbetri'fft, die der deutsche Bund vielleicht mit einem Schein 
von Recht fordern könnte, so glaube ich nicht, daß der deutsche Bundestag 
sehr begierig nach denselben sein wird und dürfte deshalb jede Jnbetracht- 
nahme dieses Punktes in Wahrheit sehr überflüssig sein.

Wie wir gesehen haben, hat Deutschland keinerlei Recht, sich in die 
schleswigschen Verhältnisse einzumischen und ist der Bundesbeschluß vom

*) W ir enthalten unS hier jeder Widerlegung solcher einzelnen Angriffe, da es nur 
unsere Absicht ist, in den wesent l i chen Punkten darzuthun, das; sich Dänemark 
Deutschland gegenüber im Rechte befindet, und liegt cs somit auf der Hand, daß 
wir auf derartige Einzelnheiten nicht entgehen, weil dergleichen nur den Leser zer
streuen und der Hauptabsicht dieser Schrift, kurz und bündig Dänemarks Recht zu 
beweisen, schaden würde. Wer sich aber über den Werth der erwähnten Angriffe 
näher unterrichten w ill, den verweisen w ir auf die vortrefflichen Schriften: Schles
wigsche Beleuchtung einer Preußischen, angeblich officiellen Denkschrift, Kopenhagen, 
Schultz, 1862; — Reite aktenmäßige Beiträge der Gesch. der Leiben des seines 
Amtes entsetzten, schleswigschen Geistlichen Gustav Schumacher, II. Auflage, Berlin, 
F. Heinicke, 1862; — Herr Gustav Rasch und sein Bruderstamm, Berlin, 
F. Heinicke, 1862; — Aktenstücke zur Gesch. des Hochdeutschen in Mittel-Schleswig, 
herausgegeben von P. Hjort, III. Auflage, Kopenhagen, Gyldendal, 1861.
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29. Ju li 1852 das unverwerflichste Zeugniß für die Richtigkeit dieser Auf
fassung. Die Allerhöchste Bekanntmachung vom 28. Januar desselben 
Jahres ist aber noch insofern von Wichtigkeit, als dieselbe den berei ts 
vo l l s tändig  geordneten Nationalitätsverhältnissen Schleswigs eine 
Brücke zu ihrem definitiven verfassungsmäßigen Abschluß geschlagen hat. 
Diese definitive Ordnung derselben trat unter dein Ministerium des Grafen 
Karl Moltke mit der Verfassungsverordnung vom 15. Februar 1854 ein.

Es dürfte jetzt nur noch nöthig sein, den wesentlichen Inhalt der 
betreffenden Verfassungsbestimmungen mitzutheilen und zu untersuchen, 
ob dieselben auf einer richtigen Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse 
beruhen.

Diese Verfassuugsbestimmuugen lassen sich im Wesentlichen dahin 
charakterisiren:

1) daß in allen öffentlichen Verhältnissen der Provinz Schleswig die 
möglichste Gleichberechtigung der deutschen und dänischen Sprache 
stattfinde.

2) daß alle Königlichen Gesetze und Anordnungen, sowie alle mini
steriellen Kundmachungen in beiden Sprachen abgefaßt, beide Texte 
mit Unterschrift versehen und beide als Originale von gleicher 
Gültigkeit betrachtet werden.

3) daß der Provinzialständeversammlung alle Negierungsmittheilungen 
in deutscher und dänischer Sprache gemacht werden und daß die 
Vertreter der Regierung alle Vorträge in beiden Sprachen halten, 
so daß sie den in der einen Sprache gehaltenen Vortrag sofort in 
der ändern Sprache wiederholen müssen. Dasselbe Verfahren hat 
der Präsident der Ständeversammlung zu beobachten, während da
gegen die Mitglieder derselben sich der Sprache bedienen, welche - 
ihnen beliebt. Die Protokolle, die Gutachten, die Anträge u. s. w. 
sind jedoch der allgemeinen Regel unterworfen und werden in beiden 
Sprachen veröffentlicht.

4) daß die Bekanntmachungen sämmtlicher Lokal-Oberbehörden der 
Provinz Schleswig nach derselben Regel, welche das Ministerium 
befolgt, gleichzeitig in deutscher und dänischer Sprache geschehen.

5) daß die in Schleswig abzuhaltenden Amtsexamen in der Weise 
stattfindeu, daß dieselben halb in deutscher, halb in dänischer Sprache 
abgehalten werden und verdient hiebei als eine Bewilligung von 
großer Liberalität das in Betracht genommen zu werden, daß die 
Wahl der zu besuchenden Universitäten den künftigen Beamten 
freisteht.

6) daß das eine der beiden Schul lehrerscminare der Provinz Schleswig 
deutsch (das zu Eckernförde) und das andere dänisch (das zu Tou- 
dern) ist und daß von den drei Gymnasien das nördliche (zu 
Haderslebeu) dänische, das südliche (zu Schleswig) deutsche und das 
mittlere (zu Flensburg) gemischte, d. H. deutsche und dänische 
Unterrichtssprache hat.

7) daß das Gebiet, in welchem die dänische Sprache ausschließlich als 
Kirchen-, Schul-, Administrations- und Gerichtssprache herrscht, 
sich über die Probsteien Hadersleben, Apenrade, Lügumkloster und 
Sonderburg, das Törninglehn, die Inseln Alfen und Aerö mit der 
Stadt Aeröeskjöbing und über einen Theil der Probstei Tondern
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erstreckt iinb nach der Volkszählung von 1855 eine Gesammtbevöl- 
kerung von 135,486 Seelen enthält.

8) daß das Gebiet, in welchem die deutsche Sprache ausschließlich als 
Kirchen-, Schul-, Administrations- mtb Gerichtssprache herrscht, 
nach derselben Volkszählung eine Bevölkerung von 177,007 Ein
wohnern (46,624 in den Städten und 130,383 auf dem Lande) 
umfaßt und sich ans die Probsteien Fehmern, Hütten, Gottorf, 
Eiderstedt, Bredstedt, Husum, auf einen Theil der Probstei Ton- 
dern und auf die zur Probstei Flensburg gehörende Stadt Flens
burg erstreckt. Außer Flensburg gehören zu demselben die Städte 
Burg, Friedrichstadt, Eckernförde, Schleswig, Garding, Tönning 
und Husum und sind ausnahmsweise Flensburg und Schleswig 
noch insofern in Betracht zu ziehen, als sich in erstem Stadt eine 
freie, dänische Gemeinde nebst Schule und in letzterer eine dänische 
Garnisonsgemeinde nebst Garnisonsschule befindet.

9) daß zu dem Gebiet, in welchem die deutsche und dänische Sprache 
neben einander in den Verhältnissen des öffentlichen Lebens gebraucht 
werden, die Städte Hadersleben, Apenrade, Sonderburg, Tondern, 
der Flecken Christiansfeld, einige in gewissen Beziehungen zur Stadt 
Schleswig gehörende Theile benachbarter Kirchspiele, die Landkirchspiele 
der Probstei Flensburg, ein Theil der Probstei Tondern, neun Kirch
spiele der Probstei Gottorp, zwei Kirchspiele der Probstei Bredstedt und 
zweiKirchspielederProbsteiHnsum mit einerGesammtbevölkerung von 
82,049 Seelen gehören, und die sprachlichen Verhältnisse dieses D i
strikts in Betreff der Kirchen und Schulen auf die Weise geordnet sind, 
daß in den Kirchen den einen Sonntag deutsch, den ändern Sonntag 
dänisch gepredigt (in den Städten wird jedoch fast immer an jedem 
einzelnen Sonntage in beiden Sprachen gepredigt) und daß der Schul
unterricht in dänischer Sprache ertheilt wird. Einzelne kirchliche 
Handlungen, wie Taufe, Abendmahl it. s. w. werden in der Sprache

^ verrichtet, welche von den betreffenden Personen gewählt wird.
Zn dem Vorstehenden ist in großen Zügen die Ordnung der Spracb- 

verhältnisse in dem Herzogthnm Schleswig enthalten, von welcher die 
preußischen Cavouristen mit so vieler „sittlichen Entrüstung" behaupten, 
daß sie durchaus willkürlich geschaffen worden sei. Wie ungerecht diese 
Behauptung ist, wird sich sofort zeigen, wenn man die folgende Zusammen
stellung einer Durchsicht würdigt. Vorerst sei jedoch noch bemerkt, daß 
sich das Gebiet der o f f i c ie l len ,  dänischen Sprache auf 74, das der o f f i -  
c i e l l e n ,  deutschen Sprache auf 58 und das der gemischten Sprache auf 
33 G  Meilen erstreckt. Die Volkssprachen vertheilen sich aber nach den 
Berechnungen des Kopenhagener Professors Allen, des ehemaligen, „schles
wigholsteinischen" Offiziers Geerz und des Altonaer Schriftstellers Bier-
natzky, wie folgt: . m

nach A l l e n :  G e e r z :  B i e r n a t z k y :
Dänische Volkssprache . . .  ca. 90Vs D M . 88 G M . 81 Va G M . 
Plattdeutsche „ . . .  „  40Va „ 49 V2 „ 49V2 „
Friesische (zum Theil m. P latt

deutsch u. Dänisch gemischt) „ 12 „ 12 „ 12 „
Gemischte, deutsche und dä

nische Volkssprache . . . „ 22 „ 15 ' /2  „  22
165 Q M . 165 Q M . 165 Q M .
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Dieser Zusammenstellung möge noch eine Berechnung in Betreff der 
Sprachvertheilung in Schleswig folgen, welche nach einer von Biernatzky 
im Jahre 1849 ausgearbeiteten und der deutschen Nationalversammlung 
gewidmeten Zusammenstellung auf die Weise angestellt wurde, daß der 
inzwischen stattgefundene Bevölkerungszuwachs mit ungefähr 10 pCt. ver
anschlagt und der Biernatzkyschen Feststellung hinzugefügt worden ist. 
Danach würden sich folgende Zahlenverhältnisse ergeben:

Dänische Volkssprache . . . .  135,000 Menschen,
Plattdeutsche „ . . . .  146,500 „
Friesische „ . . . .  33,000 „
Gemischte „ . . . .  85,000 „

Nun sind aber hier 45,000 Einwohner mit dänischer Volkssprache unrichtig 
zu dem gemischten Sprachdistrikte gezählt worden, trotzdem wird man 
jedoch ersehen, daß die dänischen, officiellen Feststellungen neben den zu 
Gunsten der deutschen Annexionstheorie ausgeführten, Biernatzkyschen Be
rechnungen gewiß nicht als parteiisch erscheinen werden. Aber selbst den 
Fall angenommen, daß die dänischen, officiellen Angaben nicht richtig 
wären, was würde daraus im Wesentlicher! den oben charakterisirten Ver
fassungsanordnungen gegenüber folgen? Nichts und abermals nichts, 
wenn man sonst keine verschrobenen Ansichten von der Stellung eines 
Bürgers innerhalb der Staatsgemeinschaft hat.

Nach dem Ideal der reaktionairen Schleswigholsteiner ist der Staat 
freilich nur eine Versorgungsanstalt für thronlüsterne Prinzen, antiquirte 
Ritterschastler und doktrinaire Staats- und Federkünstler, in Wirklichkeit 
soll derselbe aber eine Einrichtung sein, die gleichmäßig für das Wohl 
al ler Gesellschaftsklassen zu sorgen hat. Deßhalb versteht es sich auch 
ganz von selbst, daß die Staatsregiernng eines Landes, welches verschie
dene Nationalitäten umfaßt, dafür sorgt, daß nicht nur die eine, sondern 
auch die andere Nationalität geschützt und gefördert werde. Stellt sich 
aber das Verhältniß speziell so, wie in Schleswig, welches sich ja durch 
den Reichsrath mit Dänemark in einer festen, constitutionellen Verbindung 
befindet und dadurch doch eigentlich mit seiner deutschen Bevölkerung von 
ca. 180,000 Menschen einer dänischen Bevölkerung von ca. 1,830,000 
Menschen gegenüber steht, so dürfte die Staatsregierung sogar befugt 
sein, in den ausschließlich deutschen Distrikten die dänische Sprache in 
alle Schulen zu dem ganz bestimmten Zwecke als Unterrichtsgegenstand 
einzuführen, daß die Heranwachsende Generation derselben vollständig 
mächtig würde. Jeder Unbefangene wird doch wohl einsehen, daß Däne
mark mit demselben Rechte von einem deutsch-schleswigschen Mitgliede des 
Reichsrathes den Gebrauch der dänischen Sprache verlangen kann, mit 
welchem z. B . Preußen von einem polnisch-posenschen Mitgliede des 
Abgeordnetenhauses den Gebrauch der deutschen Sprache fordert, und daß 
deßhalb die Regierung gewiß die Berechtigung haben würde, die nöthigeu 
Veranstaltungen dazu zu treffen, daß alle deutschen Schleswiger ohne 
Ausnahme die dänische Sprache erlernten. Das ist gewiß sehr begreiflich 
und erledigen sich damit ganz von selbst alle jene bekannten Angriffe der 
sehr ehren Werth en Verfasser von schleswigholsteinischen Aufklärungs
schriften. Wer aber ein derartiges Verfahren, wenn es stattfände (man 
hat ja aus den obigen Auseinandersetzungen wohl zur Genüge ersehen, 
daß es nicht stattfindet), einen Danisirungsversuch nennen wollte, dem
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könnte man blos antworten, daß ein Name nichts zur Sache thäte, daß 
eine Danisirung aber nur eine Erziehung zur Freiheit sein 
würde, denn so weit wird doch wohl die politische Einfalt und Leicht
gläubigkeit in Deutschland nicht gehen, daß man glauben könnte, die 
Dänen des sogenannten, eigentlichen Königreichs Dänemark, welche sich 
durch ein sehr kräftiges, nationales Freiheitsgefühl auszeichnen, würden 
ihren Brüdern in Schleswig nicht in demselben Augenblicke, wo die 
unauflösliche Verbindung zwischen Dänemark und Schleswig für immer 
sicher gestellt und alle auswärtigen Schwierigkeiten beseitigt wären, der 
ritterschaftlichen Reaktion zum Trotz gleichfalls eine freie, demokratische 
Verfassung erkämpfen helfen?! Wollte man daran zweifeln, so würde 
man nur deutscher Seits Dänemark gegenüber ein Unrecht mehr begehen, 
weiter nichts. Sollten aber einige deutsche Schulmeister aus den Einfall 
kommen, in solchen Vorgängen, wenn dieselben stattfänden, eine Gefähr
dung des Heiligthums deutscher Bildung erblicken zu wollen, so würde 
es vielleicht genügen, dieselben daraus aufmerksam zu machen, daß die 
Bildung heutzutage Gemeingut aller Nationen ist und durchaus nicht blos 
in deutschen Schulstuben gefunden wird*). Uebrigens besitzt Dänemark 
eine eigene Geschichte, eigene Kunst und Literatur, die auf dem großen 
Schauplatze der Welt ihre Anerkennung gefunden haben, und ein Volk, 
welches jetzt Männer, wie Bille**) und Ploug, H. C. Andersen und 
Christian Winther, Henrik Hertz und Paludan-Müüer, Bissen und Gade 
u. s. w. zu den Seinen zählt, läuft noch nicht Gefahr, in geistiger Be
ziehung zu Grunde zu gehen, ja kann noch nicht einmal dem Verdachte 
ausgesetzt sein, irgendwo bildungsfeindlich auftreten zu wollen.

Freilich wird dessenungeachtet Intrigue, Verleumdung und Schmähung 
Schleswig gegenüber ununterbrochen fortdauern bis die hereinbrechenden, 
europäischen Verwickelungen den Schleswigholsteinismus zermalmt haben 
werden. Diesen hereinbrechenden Verwickelungen wird derselbe aber erliegen 
trotz allen seinen Kniffen, denn die Zeiten, in welchen eine derartige 
Politikmacherei auf Erfolg rechnen konnte, sind Gott sei Dank vorüber. 
Vor dem Ernste unserer wahrhaft großen Zeit hält diese kleinliche Politik 
der Kniffe nicht Stand, vor dem Ernste unserer Zeit, die ihre Schlachten 
im Namen der großen und heiligen Ideen der Menschheit schlägt und

*) Es dürfte vielleicht nicht uninteressant sein, hier darauf aufmerksam zu machen, 
daß die vier Gymnasien, welche vor 1848 in Schleswig existirten, zusammen nur 
22 Lehrer und ca. 280 Schüler hatten, während die drei Gymnasien, welche jetzt 
in Schleswig sind, zusammen 45 Lehrer und ca. 570 Schüler haben. Die B il l 
dungsanstalten dürften also wohl schwerlich zurückgcgangen sein. Ueberhaupt sind 
alle die Angriffe, weiche mit so großer Vorliebe von der scklcswigholsteinischen 
Partei auf das Kirchen- und Schulwesen des Herzogthums Schleswig gerichtet 
werden, nur ein Ausstuß des niedrigsten Hasses und Neides und gehören alle jene 
Historien, welche von den Handlangern des Schleswigholstcinismus zur Beschimpfung 
und Verdächtigung der schleswigschen Geistlichen und Lehrer verbreitet werden, in 
das Bereich der Ammenmährchen und Waschwciberberichte. Dieselben beweisen 
aber, wie sehr noch immer die Sehnsucht der „Schleswigholstciner" auf jene nun 
entschwundenen Zeiten gerichtet ist, in welchen „R itter und Pfaffe ' sich in süßer 
Harmonie in die Herrschaft Schleswigs theilten. —

**) I n  den letzten Monaten habe ich mich unter Anterm auch mit der neuesten, däni
schen Literatur beschäftigt, und werde ich im Laufe dieses Jahres meine deßfallsigen 
Studien veröffentlichen.



die über die persönlichen Neigungen und Wünsche einer thronlüsternen 
Fam ilie  einfach zur Tagesordnung übergeht. D a ru m  aber wird auch die 
Z e i t  nicht mehr fern sein, wo D änem ark  von dem Alp der sogenannten, 
schleswigholsteinischen Frage befreiet und ein gewisser, politischer Ehrgeiz 
der kleinen C avours  in B randenburg  n u r  noch eine historische Reminiscenz 
sein wird. W enn aber erst durch die m a t e r i e l l e  Einigung des skandi
navischen Nordens auch dessen p o l i t i s c h e  E inigung zu einer zwingenden 
Nothwendigkeit gemacht und dieselbe dann auch vollzogen sein wird, dann 
werden auch Germ anien  und Skandinavien  begriffen haben, daß sie im 
Dienste des Fortschritts und der Freiheit Freunde sein müssen.

Z u r  Herbeiführung einer solchen Z eit  kann jeder Demokrat feilt 
Scherflein beitragen und ich werde dies dadurch th u n ,  daß ich von nun 
an die „Biederm änner"  der kleindeutschen P a r te i ,  diese unechten Cavours ,  
auf das Rücksichtsloseste und Persönlichste angreifen werde, wenn dieselben 
noch | ferner in persönlicher Weise gegen Dänem ark  austreten sollten. 
Freilich ist die kleindeutsche, aus Gegenseitigkeit gegründete, politische 
Lebensversicherungsgesellschaft sehr gut organisirt und freilich gebietet sie 
über den wichtigsten Theil der deutschen Presse; aber ich habe vor jenen 
„Biederm ännern" von der preußischen Spitze, welche der W elt gegenüber 
in  dem Glanze tugendhafter Reinheit dastehen wollen, zwei nicht ganz 
unwichtige Vortheile voraus:  I c h  verstehe zu warten und die öffentliche 
M einung  ißt m it  gleichgültig, weil ich weiß, wie dieselbe fabricirt wird.

Zugleich betrachte ich es aber a ls  eine glänzende S at is fac t ion , welche 
das  Schicksal mir gnädigst gewährte, daß gerade ich, der ich schon früher 
unter der M ißgunst ,  dem Neide und dem Hasse gewisser „Schleswig- 
Holsteiner"  ̂so bitter zu leiden ha tte ,  jetzt, wo ich a ls  Flüchtling eine 
Zufluchtsstätte im freien Dänemark gefunden habe, int S ta n d e  bin, E tw a s  
dazu beizutragen, daß das schleswigholsteinische Lügengewebe zerrissen 
werde und die deutschen Volksparteien allmälig begreifen lernen, daß es 
n ic h t  in ihrem Interesse liegt, die „Schleswigholsteiner" zn unterstützen.

Möchte diese kleine Schrift die deutsche Demokratie vor den soge
nannten Schleswigholsteinern warnen.

K openhagen, den 25. April 1863.



Bei  W ilh e lm  P r io r  in K o p e n h a g e n  ist früher erschienen und kann 
durch jede Buchhandlung bezogen werden:

Po e t i s c he  K l e i n i g k e i t e n  von J u l i e  N o r d h e i m .  P r e i s :  2 2V2S.g r .
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